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Beschlussempfehlung1)

des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(16. Ausschuss)

1. zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 14/6378 –

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und
der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften
(BNatSchGNeuregG)

2. zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 14/6878 –

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und
der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften
(BNatSchGNeuregG)

3. zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Eva-Maria Bulling-Schröter, Kersten
Naumann, Rosel Neuhäuser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/5766 –

Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege

A. Problem

Trotz vielfältiger gesetzlicher Schutzbestimmungen hat sich der Zustand von
Natur und Landschaft in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Zu den nega-
tiven Entwicklungstendenzen zählen insbesondere der Verlust an biologischer
Vielfalt infolge des Aussterbens von Tier- und Pflanzenarten und der geneti-

1) Der Bericht der Abg. Christel Deichmann, Cajus Caesar, Sylvia Voß, Birgit Homburger und Eva-Maria Bulling-Schröter wird gesondert verteilt.
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schen Verarmung von Populationen sowie die fortschreitende Inanspruch-
nahme von Natur und Landschaft durch Bodenversiegelung, Zersiedelung und
Landschaftszerschneidung. Hiermit verbunden ist eine Beeinträchtigung der
Landschaft als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen. Vor diesem Hin-
tergrund soll das Naturschutzrecht des Bundes im Rahmen der verfassungs-
rechtlich vorgegebenen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern um-
fassend novelliert und an die gewandelten Anforderungen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege angepasst werden, um die natürlichen Lebensgrund-
lagen und die Artenvielfalt in Flora und Fauna auch für künftige Generationen
zu sichern.

Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf
Drucksache 14/6378 sowie der wortgleiche Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung auf Drucksache 14/6878 beinhalten u. a. eine Weiterentwicklung der Ziele
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege, eine Neuord-
nung des Verhältnisses zwischen Naturschutz und Landschaftspflege sowie der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft unter Einbeziehung von Anforderungen
an die gute fachliche Praxis aus naturschutzfachlicher Sicht, die Verpflichtung
der Länder zur Schaffung eines Netzes verbundener Biotope (Biotopverbund)
in Höhe von mindestens 10 % der Landesfläche, die Verankerung des Flächen-
deckungsprinzips in der Landschaftsplanung, eine Modifizierung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelungen, eine Fortentwicklung der Schutz-
gebietsbestimmungen und des Artenschutzes, eine Stärkung der Mitwirkungs-
rechte anerkannter Vereine des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die
Einführung der naturschutzrechtlichen Verbandsklage auf Bundesebene sowie
eine Verbesserung des Meeresnaturschutzes in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone.

Der Gesetzentwurf der Fraktion der PDS auf Drucksache 14/5766 erstreckt sich im
Wesentlichen auf die gleichen Regelungsbereiche, weist jedoch andere inhaltliche
Gewichtungen und Einzelregelungen auf. Vorgesehen ist u. a., eine flächendeckende
Landschaftsplanung unter Einbeziehung der Bundesebene einzuführen, ökologisch
bedeutsame Flächen im Eigentum der Gebietskörperschaften von der Privatisierung
auszuschließen, bei Eingriffen in Natur und Landschaft den Belangen des Natur-
schutzes in der Abwägung mit anderen Belangen den Vorrang einzuräumen und die
Länder zu verpflichten, einen Biotopverbund von bundesweit mindestens 15 % der
Landesflächen, mindestens aber 10 % der jeweiligen Landesfläche einzurichten.
Die Mitwirkungsrechte anerkannter Vereine des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sollen gestärkt werden. Zugleich soll die Verwaltungsgerichtsordnung
partiell novelliert werden, um eine umweltschutzrechtliche Verbandsklage auf Bun-
desebene einzuführen und die Möglichkeit zu eröffnen, individuell Klage zu erhe-
ben, wenn ein rechtlich bedeutsames eigenes Interesse vorliegt.

B. Lösung

Annahme der wortgleichen Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 14/6378 und
14/6878 in der vom Ausschuss beschlossenen Fassung, in der einzelne Bestim-
mungen u. a. zu den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, zum Biotopverbund, zur guten fachlichen Praxis, zur Eingriffs-
regelung, zu den naturschutzrechtlich geschützten Gebieten, zum Artenschutz,
zu den Mitwirkungsrechten anerkannter Vereine, zur Verbandsklage sowie zum
Meeresnaturschutz geändert wurden.

Mehrheitsentscheidung mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der PDS
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Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 14/5766.

Mehrheitsentscheidung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion
der PDS

C. Alternativen

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 14/5766.

D. Kosten

Zu den Kosten hat der Haushaltsausschuss gesondert Stellung genommen.

Die Kosten sind darüber hinaus Gegenstand der politischen Diskussion (siehe
Bericht).
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

1. die Gesetzentwürfe – Drucksachen 14/6378 und 14/6878 – in nachstehender
Fassung anzunehmen,

2. den Gesetzentwurf – Drucksache 14/5766 – abzulehnen.

Berlin, den 14. November 2001

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Christoph Matschie
Vorsitzender

Christel Deichmann
Berichterstatterin

Cajus Caesar
Berichterstatter

Sylvia Voß
Berichterstatterin

Birgit Homburger
Berichterstatterin

Eva-Maria Bulling-Schröter
Berichterstatterin
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes
und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften
(BNatSchGNeuregG)2)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

§ 2 Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege

§ 3 Biotopverbund

§ 4 Beachtung der Ziele und Grundsätze

§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

§ 6 Aufgaben der Behörden

§ 7 Grundflächen der öffentlichen Hand

§ 8 Vertragliche Vereinbarungen

§ 9 Duldungspflicht

§ 10 Begriffe

§ 11 Vorschriften für die Landesgesetzgebung

Abschnitt 2
Umweltbeobachtung, Landschaftsplanung

§ 12 Umweltbeobachtung

§ 13 Aufgaben der Landschaftsplanung

§ 14 Inhalte der Landschaftsplanung

§ 15 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmen-
pläne

§ 16 Landschaftspläne

§ 17 Zusammenwirken der Länder bei der Planung

Abschnitt 3
Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft

§ 18 Eingriffe in Natur und Landschaft

§ 19 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen

§ 20 Verfahren

§ 21 Verhältnis zum Baurecht

Abschnitt 4
Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von

Natur und Landschaft

§ 22 Erklärung zum Schutzgebiet

§ 23 Naturschutzgebiete

§ 24 Nationalparke

§ 25 Biosphärenreservate

§ 26 Landschaftsschutzgebiete

§ 27 Naturparke

§ 28 Naturdenkmale

§ 29 Geschützte Landschaftsbestandteile

§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope

§ 31 Schutz von Gewässern und Uferzonen

§ 32 Europäisches Netz „Natura 2000“

§ 33 Schutzgebiete

§ 34 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten,
Ausnahmen

§ 35 Pläne

§ 36 Stoffliche Belastungen

§ 37 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

§ 38 Geschützte Meeresflächen in der ausschließlichen
Wirtschaftszone und auf dem Festlandsockel

Abschnitt 5
Schutz und Pflege wild lebender Tier- und

Pflanzenarten

§ 39 Aufgaben des Artenschutzes

§ 40 Allgemeine Vorschriften für den Arten- und Biotop-
schutz

§ 41 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflan-
zen

§ 42 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten

§ 43 Ausnahmen

§ 44 Zuständigkeiten

§ 45 Mitwirkung der Zollbehörden

§ 46 Verfahren bei der Ein- und Ausfuhr

§ 47 Beschlagnahme und Einziehung durch die Zollstellen

§ 48 Kosten

§ 49 Nachweispflicht, Einziehung

§ 50 Auskunfts- und Zutrittsrecht

§ 51 Zoos

§ 52 Ermächtigungen

§ 53 Vogelschutz an Energiefreileitungen

2) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der

natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen
(ABl. EG Nr. L 206 S. 7),

2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhal-
tung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1),

3. Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend die
Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrobben und
Waren daraus (ABl. EG Nr. L 91 S. 30),

4. Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung
von Wildtieren in Zoos (ABl. Nr. L 94 S. 24).
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§ 54 Weitere Ländervorschriften

§ 55 Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Abschnitt 6
Erholung in Natur und Landschaft

§ 56 Betreten der Flur

§ 57 Bereitstellen von Grundstücken

Abschnitt 7
Mitwirkung von Vereinen

§ 58 Vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit anerkannte Vereine

§ 59 Anerkennung durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

§ 60 Von den Ländern anerkannte Vereine

§ 61 Rechtsbehelfe von Vereinen

Abschnitt 8
Ergänzende Vorschriften

§ 62 Befreiungen

§ 63 Funktionssicherung

§ 64 Durchführung gemeinschaftsrechtlicher oder interna-
tionaler Vorschriften

Abschnitt 9
Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 65 Bußgeldvorschriften

§ 66 Strafvorschriften

§ 67 Einziehung

§ 68 Befugnisse der Zollbehörden

Abschnitt 10
Übergangsbestimmungen

§ 69 Übergangsvorschrift

§ 70 Fortgelten bisherigen Rechts

§ 71 Anpassung des Landesrechts

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Ziele des Naturschutzes

und der Landschaftspflege

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu ent-
wickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts,

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter,

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebens-
stätten und Lebensräume sowie

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind.

§ 2
Grundsätze des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege

(1) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sind insbesondere nach Maßgabe folgender Grund-
sätze zu verwirklichen, soweit es im Einzelfall zur Verwirk-
lichung erforderlich, möglich und unter Abwägung aller
sich aus den Zielen nach § 1 ergebenden Anforderungen
untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der
Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist:

1. Der Naturhaushalt ist in seinen räumlich abgrenzbaren
Teilen so zu sichern, dass die den Standort prägenden
biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie
landschaftlichen Strukturen erhalten, entwickelt oder
wiederhergestellt werden.

2. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, spar-
sam und schonend zu nutzen. Der Nutzung sich erneu-
ernder Naturgüter kommt besondere Bedeutung zu; sie
dürfen nur so genutzt werden, dass sie nachhaltig zur
Verfügung stehen.

3. Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im
Naturhaushalt erfüllen können. Natürliche oder von Na-
tur aus geschlossene Pflanzendecken sowie die Uferve-
getation sind zu sichern. Für nicht land- oder forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden, deren Pflan-
zendecke beseitigt worden ist, ist eine standortgerechte
Vegetationsentwicklung zu ermöglichen. Bodenerosio-
nen sind zu vermeiden.

4. Natürliche oder naturnahe Gewässer sowie deren Ufer-
zonen und natürliche Rückhalteflächen sind zu erhalten,
zu entwickeln oder wiederherzustellen. Änderungen des
Grundwasserspiegels, die zu einer Zerstörung oder nach-
haltigen Beeinträchtigung schutzwürdiger Biotope füh-
ren können, sind zu vermeiden; unvermeidbare Beein-
trächtigungen sind auszugleichen. Ein Ausbau von Ge-
wässern soll so naturnah wie möglich erfolgen.

5. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auch durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
gering zu halten; empfindliche Bestandteile des Natur-
haushalts dürfen nicht nachhaltig geschädigt werden.

6. Beeinträchtigungen des Klimas sind zu vermeiden; hier-
bei kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Energiever-
sorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung er-
neuerbarer Energien besondere Bedeutung zu. Auf den
Schutz und die Verbesserung des Klimas, einschließlich
des örtlichen Klimas, ist auch durch Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege hinzuwirken.
Wald und sonstige Gebiete mit günstiger klimatischer
Wirkung sowie Luftaustauschbahnen sind zu erhalten,
zu entwickeln oder wiederherzustellen.
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7. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Boden-
schätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind
dauernde Schäden des Naturhaushalts und Zerstörun-
gen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden. Unver-
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher
Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung,
Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszu-
gleichen oder zu mindern.

8. Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts ist die biologische Vielfalt zu erhal-
ten und zu entwickeln. Sie umfasst die Vielfalt an
Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, an Arten
sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten.

9. Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebens-
gemeinschaften sind als Teil des Naturhaushalts in
ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Arten-
vielfalt zu schützen. Ihre Biotope und ihre sonstigen
Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu
entwickeln oder wiederherzustellen.

10. Auch im besiedelten Bereich sind noch vorhandene
Naturbestände, wie Wald, Hecken, Wegraine, Saum-
biotope, Bachläufe, Weiher sowie sonstige ökologisch
bedeutsame Kleinstrukturen zu erhalten und zu entwi-
ckeln.

11. Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeutung für
den Naturhaushalt und für die Erholung insgesamt und
auch im Einzelnen in der dafür erforderlichen Größe
und Beschaffenheit zu erhalten. Nicht mehr benötigte
versiegelte Flächen sind zu renaturieren oder, soweit
eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar
ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen.

12. Bei der Planung von ortsfesten baulichen Anlagen,
Verkehrswegen, Energieleitungen und ähnlichen Vor-
haben sind die natürlichen Landschaftsstrukturen zu
berücksichtigen. Verkehrswege, Energieleitungen und
ähnliche Vorhaben sollen so zusammengefasst werden,
dass die Zerschneidung und der Verbrauch von Land-
schaft so gering wie möglich gehalten werden.

13. Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und
Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis-
und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Ihre
charakteristischen Strukturen und Elemente sind zu
erhalten oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des
Erlebnis- und Erholungswerts der Landschaft sind zu
vermeiden. Zum Zwecke der Erholung sind nach ihrer
Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen zu schüt-
zen und, wo notwendig, zu pflegen, zu gestalten und
zugänglich zu erhalten oder zugänglich zu machen.
Vor allem im siedlungsnahen Bereich sind ausrei-
chende Flächen für die Erholung bereitzustellen. Zur
Erholung im Sinne des Satzes 4 gehören auch natur-
und landschaftsverträgliche sportliche Betätigungen in
der freien Natur.

14. Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile
von besonderer Eigenart, einschließlich solcher von
besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit
geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und
Bodendenkmäler, sind zu erhalten.

15. Das allgemeine Verständnis für die Ziele und Aufga-
ben des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist
mit geeigneten Mitteln zu fördern. Bei Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist ein
frühzeitiger Informationsaustausch mit Betroffenen
und der interessierten Öffentlichkeit zu gewährleisten.

(2) Bund und Länder unterstützen die internationalen Be-
mühungen und die Verwirklichung der Rechtsakte der Euro-
päischen Gemeinschaften auf dem Gebiet des Naturschutzes
und der Landschaftspflege. Die Errichtung des Europäi-
schen ökologischen Netzes „Natura 2000“ ist zu fördern.
Sein Zusammenhalt ist zu wahren und, auch durch die
Pflege und Entwicklung eines Biotopverbunds, zu verbes-
sern. Der Erhaltungszustand der Biotope von gemeinschaft-
lichem Interesse, insbesondere der dem Netz „Natura 2000“
angehörenden Gebiete, der Arten von gemeinschaftlichem
Interesse und der europäischen Vogelarten ist zu überwa-
chen. Die besonderen Funktionen der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutz-
gebiete innerhalb des Netzes „Natura 2000“ sind zu erhalten
und bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen, soweit wie
möglich, wiederherzustellen.

(3) Die Länder können die Grundsätze ergänzen und wei-
tere Grundsätze aufstellen.

§ 3
Biotopverbund

(1) Die Länder schaffen ein Netz verbundener Biotope
(Biotopverbund), das mindestens 10 % der Landesfläche
umfassen soll. Der Biotopverbund soll länderübergreifend
erfolgen. Die Länder stimmen sich hierzu untereinander ab.

(2) Der Biotopverbund dient der nachhaltigen Sicherung
von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Popula-
tionen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensge-
meinschaften, sowie der Bewahrung, Wiederherstellung
und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbe-
ziehungen.

(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbin-
dungsflächen und Verbindungselementen.

Bestandteile des Biotopverbunds sind:

1. festgesetzte Nationalparke,

2. im Rahmen des § 30 gesetzlich geschützte Biotope,

3. Naturschutzgebiete, Gebiete im Sinne des § 32 und Bio-
sphärenreservate oder Teile dieser Gebiete,

4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich Teilen von
Landschaftsschutzgebieten und Naturparken,

wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten Zieles
geeignet sind.

(4) Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen
und Verbindungselemente sind durch Ausweisung geeigne-
ter Gebiete im Sinne des § 22 Abs. 1, durch planungsrechtli-
che Festlegungen, durch langfristige Vereinbarungen (Ver-
tragsnaturschutz) oder andere geeignete Maßnahmen recht-
lich zu sichern, um einen Biotopverbund dauerhaft zu ge-
währleisten.
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§ 4
Beachtung der Ziele und Grundsätze

Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung
der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass Natur
und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unver-
meidbar beeinträchtigt werden.

§ 5
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ist die besondere Bedeutung einer natur- und
landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungsland-
schaft zu berücksichtigen.

(2) Die Länder erlassen Vorschriften über den Ausgleich
von Nutzungsbeschränkungen in der Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft.

(3) Die Länder setzen eine regionale Mindestdichte von
zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen linearen und
punktförmigen Elementen (Saumstrukturen, insbesondere
Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope) fest und er-
greifen geeignete Maßnahmen (planungsrechtliche Vorga-
ben, langfristige Vereinbarungen oder andere Maßnahmen),
falls diese Mindestdichte unterschritten ist und solche Ele-
mente neu einzurichten sind.

(4) Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die
sich aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften
und § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben,
insbesondere die folgenden Grundsätze der guten fachlichen
Praxis zu beachten:

Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirt-
schaftung standortangepasst erfolgen. In diesem Rahmen

1. sind vermeidbare Beeinträchtigungen von auf der Be-
triebsfläche vorhandenen und an diese angrenzenden
Biotopen zu unterlassen,

2. sind die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen
linearen und punktförmigen Elemente (Saumstrukturen,
insbesondere Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbio-
tope) zu erhalten,

3. sind die Bewirtschaftungsverfahren zu wählen, bei de-
nen die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden,
Wasser, Tiere und Pflanzen) nicht über das zur Erzielung
eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus
beeinträchtigt wird,

4. ist die natürliche Bodenfruchtbarkeit und langfristige
Nutzbarkeit von Böden zu sichern insbesondere da-
durch, dass Bodenerosion und Bodenverdichtung soweit
wie möglich vermieden und der standorttypische Hu-
musgehalt erhalten wird,

5. ist auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwem-
mungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwas-
serstand sowie auf Moorstandorten ein Grünlandum-
bruch zu unterlassen,

6. ist die Tierhaltung unter Berücksichtigung der regiona-
len Besonderheiten im Betrieb oder durch Kooperations-
vereinbarungen zwischen Betrieben in einem ausgewo-
genen Verhältnis zum Pflanzenbau zu halten und

7. ist eine schlagspezifische Dokumentation über den Ein-
satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu führen.

(5) Bei der forstlichen Nutzung des Waldes sind die Vor-
schriften des Zweiten Kapitels des Bundeswaldgesetzes und
der Forst- und Waldgesetze der Länder zu beachten. Es sind
naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge
nachhaltig zu bewirtschaften. Ein hinreichender Anteil
standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten.

(6) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der ober-
irdischen Gewässer sind diese einschließlich ihrer Ufer-
zonen als Lebensstätten und Lebensräume für heimische
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Der Be-
satz dieser Gewässer mit nicht heimischen Tierarten ist
grundsätzlich zu unterlassen. Bei Fischzuchten und Teich-
wirtschaften der Binnenfischerei sind Beeinträchtigungen
der heimischen Tier- und Pflanzenarten auf das zur Erzie-
lung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß zu be-
schränken.

§ 6
Aufgaben der Behörden

(1) Die Durchführung dieses Gesetzes und der im Rah-
men und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-
schriften obliegt den für Naturschutz und Landschaftspflege
zuständigen Behörden, soweit in anderen Rechtsvorschrif-
ten nichts anderes bestimmt ist.

(2) Behörden des Bundes haben im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen.
Sie haben die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden bereits bei der Vorbereitung aller öf-
fentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege berühren können,
zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben.

(3) Die Länder erlassen entsprechende Rechtsvorschrif-
ten. Sie regeln die Beteiligung anderer Behörden bei Pla-
nungen und Maßnahmen der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden. Darüber hinaus erlas-
sen die Länder Vorschriften, nach denen Erziehungs-, Bil-
dungs- und Informationsträger auf allen Ebenen über die
Bedeutung von Natur und Landschaft sowie über die Aufga-
ben des Naturschutzes informieren, das Verantwortungsbe-
wusstsein für ein pflegliches Verhalten gegenüber Natur und
Landschaft wecken und für einen verantwortungsvollen
Umgang mit den Naturgütern werben.

§ 7
Grundflächen der öffentlichen Hand

Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum
oder Besitz der öffentlichen Hand sollen die Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in
besonderer Weise berücksichtigt werden. Für den Natur-
schutz besonders wertvolle Grundflächen sollen, soweit an-
gemessen, in ihrer ökologischen Beschaffenheit nicht nach-
teilig verändert werden. Die Sätze 1 und 2 stehen der Erfül-
lung bestimmter öffentlicher Zweckbestimmungen von
Grundflächen nicht entgegen.
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§ 8
Vertragliche Vereinbarungen

Das Landesrecht stellt sicher, dass bei Maßnahmen zur
Durchführung der im Rahmen dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften geprüft wird, ob der Zweck auch durch
vertragliche Vereinbarungen erreicht werden kann. Die
sonstigen Befugnisse der Naturschutzbehörden nach diesem
Gesetz bleiben hiervon unberührt.

§ 9
Duldungspflicht

(1) Die Länder können bestimmen, dass Eigentümer und
Nutzungsberechtigte von Grundflächen Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege auf Grund oder im
Rahmen dieses Gesetzes erlassener Rechtsvorschriften zu
dulden haben, soweit dadurch die Nutzung der Grundfläche
nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.

(2) Die Länder können weitergehende Vorschriften er-
lassen.

§ 10
Begriffe

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

1. Naturhaushalt
seine Bestandteile Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere
und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen
ihnen,

2. Biotope
Lebensstätten und Lebensräume wild lebender Tiere und
Pflanzen,

3. Biotope von gemeinschaftlichem Interesse
die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG
Nr. L 206 S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 97/62/EG
vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) ge-
ändert worden ist, aufgeführten Lebensräume,

4. prioritäre Biotope
die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit einem (*)
gekennzeichneten Biotope,

5. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der
Richtlinie 92/43/EWG eingetragenen Gebiete, auch
wenn sie noch nicht zu Schutzgebieten im Sinne dieses
Gesetzes erklärt worden sind,

6. Europäische Vogelschutzgebiete
Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der Richt-
linie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die
Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr.
L 103 S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 97/49/EG
vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9) geändert
worden ist,

7. Konzertierungsgebiete
einem Konzertierungsverfahren nach Artikel 5 der
Richtlinie 92/43/EWG unterliegende Gebiete von der
Einleitung des Verfahrens durch die Kommission bis zur
Beschlussfassung des Rates,

8. Europäisches ökologisches Netz „Natura 2000“
das kohärente Europäische ökologische Netz „Natura
2000“ gemäß Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG, das
aus den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung
und den Europäischen Vogelschutzgebieten besteht,

9. Erhaltungsziele

a) der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführ-
ten natürlichen Lebensräume und der in Anhang II
dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzen-
arten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung vorkommen,

b) der in Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufge-
führten und der in Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie
genannten Vogelarten sowie ihrer Lebensräume, die
in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorkom-
men,

10. Schutzzweck
der sich aus Vorschriften über Schutzgebiete ergebende
Schutzzweck,

11. Projekte

a) Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebiets
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Euro-
päischen Vogelschutzgebiets, sofern sie einer be-
hördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an eine
Behörde bedürfen oder von einer Behörde durchge-
führt werden,

b) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des
§ 18, sofern sie einer behördlichen Entscheidung
oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder
von einer Behörde durchgeführt werden und

c) nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz geneh-
migungsbedürftige Anlagen sowie Gewässerbenut-
zungen, die nach dem Wasserhaushaltsgesetz einer
Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen,

soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mit an-
deren Projekten oder Plänen, geeignet sind, ein Gebiet
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europä-
isches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen;
ausgenommen sind Projekte, die unmittelbar der Ver-
waltung der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete
dienen,

12. Pläne
Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten Verfahren,
die bei behördlichen Entscheidungen zu beachten oder
zu berücksichtigen sind, soweit sie, einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten,
geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet er-
heblich zu beeinträchtigen; ausgenommen sind Pläne,
die unmittelbar der Verwaltung der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen
Vogelschutzgebiete dienen,

13. Erholung
natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur-
und Freizeiterleben einschließlich natur- und land-
schaftsverträgliche sportliche Betätigung in der freien
Natur, die die Verwirklichung der sonstigen Ziele und
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Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege nicht beeinträchtigen.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

1. Tiere

a) wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht
herrenlos gewordene sowie tote Tiere wild lebender
Arten,

b) Eier, auch im leeren Zustand, Larven, Puppen und
sonstige Entwicklungsformen von Tieren wild leben-
der Arten,

c) ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren wild
lebender Arten und

d) ohne weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender
Arten gewonnene Erzeugnisse,

2. Pflanzen

a) wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewon-
nene sowie tote Pflanzen wild lebender Arten,

b) Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen
von Pflanzen wild lebender Arten,

c) ohne weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild
lebender Arten und

d) ohne weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender
Arten gewonnene Erzeugnisse,

3. Art
jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Un-
terart; für die Bestimmung einer Art ist ihre wissen-
schaftliche Bezeichnung maßgebend,

4. Population
eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von
Individuen,

5. heimische Art
eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbrei-
tungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz
oder teilweise

a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder

b) auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt;

als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart
auch, wenn sich verwilderte oder durch menschlichen
Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffen-
den Art im Inland in freier Natur und ohne menschliche
Hilfe über mehrere Generationen als Population erhal-
ten,

6. gebietsfremde Art
eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in
dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit
mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt,

7. Arten von gemeinschaftlichem Interesse
die in den Anhängen II, IV oder V der Richtlinie 92/43/
EWG aufgeführten Tier- und Pflanzenarten,

8. prioritäre Arten
die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit einem
Sternchen (*) gekennzeichneten Tier- und Pflanzenarten,

9. europäische Vogelarten
in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne
des Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG

10. besonders geschützte Arten

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der
Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. De-
zember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild
lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwa-
chung des Handels (ABl. EG 1997 Nr. L 61 S. 1, Nr.
L 100 S. 72, Nr. L 298 S. 70), die zuletzt durch die
Verordnung (EG) Nr. 1579/2001 vom 1. August
2001 (ABl. EG Nr. L 209 S. 14) geändert worden ist,
aufgeführt sind,

b) nicht unter Buchstabe a fallende

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,

bb) „europäische Vogelarten“,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverord-
nung nach § 52 Abs. 1 aufgeführt sind,

11. streng geschützte Arten
besonders geschützte Arten, die

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,

c) in einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 2

aufgeführt sind,

12. gezüchtete Tiere
Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder auf
andere Weise erzeugt und deren Elterntiere rechtmäßig
erworben worden sind,

13. künstlich vermehrte Pflanzen
Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen, Stecklingen
oder Teilungen unter kontrollierten Bedingungen her-
angezogen worden sind,

14. Anbieten
Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu kau-
fen und ähnliche Handlungen, einschließlich der Wer-
bung, der Veranlassung zur Werbung oder der Auffor-
derung zu Verkaufs- oder Kaufverhandlungen,

15. Inverkehrbringen
das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten
und jedes Abgeben an andere,

16. rechtmäßig
in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechts-
vorschriften zum Schutz der betreffenden Art im
jeweiligen Staat sowie mit Rechtsakten der Europäi-
schen Gemeinschaften auf dem Gebiet des Artenschut-
zes und dem Washingtoner Artenschutzübereinkom-
men im Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen und zeit-
lichen Geltung oder Anwendbarkeit,

17. Mitgliedstaat
ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist,

18. Drittland
ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist,

19. Zoo
dauerhafte Einrichtung, in der lebende Tiere wild
lebender Arten zwecks Zurschaustellung während
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eines Zeitraumes von mindestens sieben Tagen im Jahr
gehalten werden; nicht als Zoo im Sinne des Satzes 1
gelten

a) Zirkusse,

b) Tierhandlungen und

c) Gehege zur Haltung von nicht mehr als fünf Arten
des im Geltungsbereich des Bundesjagdgesetzes hei-
mischen Schalenwildes oder Einrichtungen, in de-
nen nicht mehr als fünf Tiere anderer wild lebender
Arten gehalten werden.

(3) Dem Verkaufen im Sinne dieses Gesetzes stehen das
Tauschen und das entgeltliche Überlassen zum Gebrauch
oder zur Nutzung gleich.

(4) Wenn die in Absatz 2 Nr. 10 genannten Arten bereits
auf Grund der bis zum 8. Mai 1998 geltenden Vorschriften
unter besonderem Schutz standen, gilt als Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung derjenige, der sich aus diesen Vorschriften
ergibt. Entsprechendes gilt für die in Absatz 2 Nr. 11 ge-
nannten Arten, soweit sie nach den bis zum 8. Mai 1998
geltenden Vorschriften als vom Aussterben bedroht bezeich-
net waren.

(5) Die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 338/97 bleiben unberührt. Soweit in diesem Gesetz auf
Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 338/97, der Verordnung
(EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum
Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr
von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten aus
Ländern, die Tellereisen oder den internationalen humanen
Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden anwenden
(ABl. EG Nr. L 308 S. 1), der Richtlinien 92/43/EWG und
79/409/EWG und der Richtlinie 83/129/EWG des Rates
vom 28. März 1983 betreffend die Einfuhr in die Mitglied-
staaten von Fellen bestimmter Jungrobben und Waren da-
raus (ABl. EG Nr. L 91 S. 30), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 89/370/EWG vom 8. Juni 1989 (ABl. EG
Nr. L 163 S. 37), oder auf Vorschriften der genannten
Rechtsakte verwiesen wird, in denen auf Anhänge Bezug
genommen wird, sind diese jeweils in der sich aus den Ver-
öffentlichungen im Amtsblatt Teil L der Europäischen Ge-
meinschaften ergebenden geltenden Fassung maßgeblich.

(6) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gibt

1. die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die
Europäischen Vogelschutzgebiete sowie die Konzertie-
rungsgebiete im Bundesanzeiger,

2. die besonders geschützten und die streng geschützten
Arten mit dem Zeitpunkt ihrer jeweiligen Unterschutz-
stellung

bekannt.

§ 11
Vorschriften für die Landesgesetzgebung

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme des
§ 6 Abs. 2, des § 10 Abs. 6, des § 20 Abs. 3, der §§ 21 und
22 Abs. 4 Satz 2, des § 33 Abs. 1 Satz 2 und 3, des § 35
Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, der §§ 36 und 37 Abs. 1, des § 38,
des § 39 Abs. 2, der §§ 42 bis 50, des § 52 Abs. 1 bis 8, der
§§ 53, 55 und 57 Abs. 1, der §§ 58 und 59 sowie der §§ 61

bis 70 Rahmenvorschriften für die Landesgesetzgebung.
Soweit Behörden des Bundes Entscheidungen über Projekte
im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 11 treffen oder solche Projekte
durchführen, gilt abweichend von Satz 1 auch § 34 unmit-
telbar.

Abschnitt 2
Umweltbeobachtung, Landschaftsplanung

§ 12
Umweltbeobachtung

(1) Die Umweltbeobachtung ist Aufgabe des Bundes und
der Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeiten.

(2) Zweck der Umweltbeobachtung ist, den Zustand des
Naturhaushalts und seine Veränderungen, die Folgen sol-
cher Veränderungen, die Einwirkungen auf den Naturhaus-
halt und die Wirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf
den Zustand des Naturhaushalts zu ermitteln, auszuwerten
und zu bewerten.

(3) Bund und Länder unterstützen sich gegenseitig bei der
Umweltbeobachtung. Sie sollen ihre Maßnahmen der Um-
weltbeobachtung nach Absatz 2 aufeinander abstimmen.

(4) Die Rechtsvorschriften über Geheimhaltung und Da-
tenschutz bleiben unberührt.

(5) Die Länder können für ihren Bereich weitere Vor-
schriften erlassen.

§ 13
Aufgaben der Landschaftsplanung

(1) Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Erforder-
nisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für den jeweiligen Planungsraum darzustellen
und zu begründen. Sie dient der Verwirklichung der Ziele
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auch in den Planungen und Verwaltungsverfahren,
deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im
Planungsraum auswirken können.

(2) Die Länder erlassen Vorschriften über die Land-
schaftsplanung und das dabei anzuwendende Verfahren
nach Maßgabe der §§ 13 bis 17.

§ 14
Inhalte der Landschaftsplanung

(1) Die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege sind in Landschaftsprogrammen
oder Landschaftsrahmenplänen sowie in Landschaftsplänen
darzustellen. Die Pläne sollen Angaben enthalten über

1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von
Natur und Landschaft,

2. die konkretisierten Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege,

3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden
Zustands von Natur und Landschaft nach Maßgabe die-
ser Ziele und Grundsätze, einschließlich der sich daraus
ergebenden Konflikte,

4. die Erfordernisse und Maßnahmen
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a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft,

b) zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung be-
stimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne
des Abschnitts 4 sowie der Biotope und Lebensge-
meinschaften der Tiere und Pflanzen wild lebender
Arten,

c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage
oder ihrer natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten für
künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege oder zum Aufbau eines Biotopver-
bunds besonders geeignet sind,

d) zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologi-
schen Netzes „Natura 2000“,

e) zum Schutz, zur Verbesserung der Qualität und zur
Regeneration von Böden, Gewässern, Luft und
Klima,

f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart
und Schönheit von Natur und Landschaft, auch als Er-
lebnis- und Erholungsraum des Menschen.

Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschafts-
planung für die Raumordnungspläne und Bauleitpläne ist
Rücksicht zu nehmen.

(2) In Planungen und Verwaltungsverfahren sind die In-
halte der Landschaftsplanung zu berücksichtigen. Insbeson-
dere sind die Inhalte der Landschaftsplanung für die Beur-
teilung der Umweltverträglichkeit und der Verträglichkeit
im Sinne des § 34 Abs. 1 heranzuziehen. Soweit den Inhal-
ten der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht
Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen.

§ 15
Landschaftsprogramme

und Landschaftsrahmenpläne

(1) Die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden für den
Bereich eines Landes im Landschaftsprogramm oder für
Teile des Landes in Landschaftsrahmenplänen, die für die
gesamte Fläche eines Landes erstellt werden, dargestellt.
Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten; die
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung
sind zu berücksichtigen.

(2) Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen
nach Absatz 1 werden unter Abwägung mit den anderen
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach Maß-
gabe der landesplanungsrechtlichen Vorschriften der Länder
in die Raumordnungspläne aufgenommen.

§ 16
Landschaftspläne

(1) Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege sind auf der Grund-
lage des Landschaftsprogramms oder der Landschaftsrah-
menpläne in Landschaftsplänen flächendeckend darzustel-
len. Die Landschaftspläne sind fortzuschreiben, wenn we-
sentliche Veränderungen der Landschaft vorgesehen oder zu
erwarten sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu beach-

ten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum-
ordnung sind zu berücksichtigen.

(2) Die Länder regeln die Verbindlichkeit der Land-
schaftspläne, insbesondere für die Bauleitplanung. Sie kön-
nen bestimmen, dass Darstellungen des Landschaftsplans
als Darstellungen oder Festsetzungen in die Bauleitpläne
aufgenommen werden. Sie können darüber hinaus vorsehen,
dass von der Erstellung eines Landschaftsplans in Teilen
von Gemeinden abgesehen werden kann, soweit die vor-
herrschende Nutzung den Zielen und Grundsätzen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege entspricht und dies
planungsrechtlich gesichert ist.

(3) Werden in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg
die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege im Landschaftspro-
gramm oder in Landschaftsrahmenplänen dargestellt, so er-
setzen diese Pläne die Landschaftspläne.

§ 17
Zusammenwirken

der Länder bei der Planung

(1) Die Länder sollen bei der Aufstellung der Programme
und Pläne nach den §§ 15 und 16 darauf Rücksicht nehmen,
dass die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege in benachbarten Län-
dern und im Bundesgebiet in seiner Gesamtheit sowie die
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in be-
nachbarten Staaten nicht erschwert werden.

(2) Ist auf Grund der natürlichen Gegebenheiten eine die
Grenze eines Landes überschreitende Planung erforderlich,
so sollen die benachbarten Länder bei der Erstellung der
Programme und Pläne nach den §§ 15 und 16 die Erforder-
nisse und Maßnahmen für die betreffenden Gebiete im Be-
nehmen miteinander festlegen.

Abschnitt 3
Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft

§ 18
Eingriffe in Natur und Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses
Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bo-
denschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen
können.

(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Boden-
nutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege berücksichtigt werden. Die den in § 5 Abs. 4
bis 6 genannten Anforderungen sowie den Regeln der guten
fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht der Land-, Forst-
und Fischereiwirtschaft und § 17 Abs. 2 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes ergeben, entsprechende land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Bodennutzung widerspricht in der
Regel nicht den in Satz 1 genannten Zielen und Grundsät-
zen.
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(3) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-,
forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, die auf
Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der
Teilnahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaf-
tungsbeschränkung zeitweise eingeschränkt oder unterbro-
chen war. Dies gilt, soweit die land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung innerhalb einer von den Ländern
zu regelnden angemessenen Frist nach Auslaufen der Be-
wirtschaftungsbeschränkungen wieder aufgenommen wird.

(4) Die Länder können zu den Absätzen 1 bis 3 nähere
Vorschriften erlassen. Sie können bestimmen, dass in Ab-
satz 1 genannte Veränderungen bestimmter Art, die im Re-
gelfall nicht zu einer Beeinträchtigung der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Land-
schaftsbildes führen, nicht als Eingriffe anzusehen sind. Sie
können gleichfalls bestimmen, dass Veränderungen be-
stimmter Art als Eingriffe gelten, wenn sie regelmäßig die
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.

(5) Die Länder erlassen weitere Vorschriften nach Maß-
gabe der §§ 19 und 20 sowie zur Sicherung der Durchfüh-
rung der im Rahmen des § 19 zu treffenden Maßnahmen.
Schutzvorschriften über geschützte Teile von Natur und
Landschaft im Sinne des Abschnitts 4 bleiben unberührt.

§ 19
Verursacherpflichten,

Unzulässigkeit von Eingriffen

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten,
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
zu unterlassen.

(2) Der Verursacher ist zu verpflichten, unvermeidbare
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensie-
ren (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträch-
tigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen
des Naturhaushalts wieder hergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu
gestaltet ist. In sonstiger Weise kompensiert ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktio-
nen des Naturhaushalts in gleichwertiger Weise ersetzt sind
oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet
ist. Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Maßnah-
men sind die Programme und Pläne nach den §§ 15 und 16
zu berücksichtigen.

(3) Der Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt
werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden
oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder in
sonstiger Weise zu kompensieren sind und die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung
aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Be-
langen im Range vorgehen. Werden als Folge des Eingriffs
Biotope zerstört, die für dort wild lebende Tiere und wild
wachsende Pflanzen der streng geschützten Arten nicht er-
setzbar sind, ist der Eingriff nur zulässig, wenn er aus zwin-
genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
gerechtfertigt ist.

(4) Die Länder können zu den Absätzen 1 bis 3 weiterge-
hende Regelungen erlassen; insbesondere können sie Vorga-
ben zur Anrechnung von Kompensationsmaßnahmen tref-

fen und vorsehen, dass bei zuzulassenden Eingriffen für
nicht ausgleichbare oder nicht in sonstiger Weise kompen-
sierbare Beeinträchtigungen Ersatz in Geld zu leisten ist
(Ersatzzahlung).

§ 20
Verfahren

(1) Voraussetzung für die Verpflichtung nach § 19 ist,
dass der Eingriff einer behördlichen Entscheidung oder ei-
ner Anzeige an eine Behörde bedarf oder von einer Behörde
durchgeführt wird.

(2) Die für die Entscheidung, die Entgegennahme einer
Anzeige oder die Durchführung eines Eingriffs zuständige
Behörde trifft zugleich die Entscheidungen nach § 19 im
Benehmen mit der für Naturschutz und Landschaftspflege
zuständigen Behörde, soweit nicht eine weitergehende Form
der Mitwirkung vorgeschrieben ist oder die für Naturschutz
und Landschaftspflege zuständige Behörde selbst entschei-
det.

(3) Soll bei Eingriffen in Natur und Landschaft, denen
Entscheidungen nach § 19 von Behörden des Bundes vor-
ausgehen oder die von Behörden des Bundes durchgeführt
werden, von der Stellungnahme der für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständigen Behörde abgewichen wer-
den, so entscheidet hierüber die fachlich zuständige Be-
hörde des Bundes im Benehmen mit der obersten Landesbe-
hörde für Naturschutz und Landschaftspflege, soweit nicht
eine weitergehende Form der Beteiligung vorgesehen ist.

(4) Bei einem Eingriff, der auf Grund eines nach öffentli-
chem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden
soll, hat der Planungsträger die zur Vermeidung, zum Aus-
gleich und zur Kompensation in sonstiger Weise nach § 19
erforderlichen Maßnahmen im Fachplan oder in einem land-
schaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte darzu-
stellen. Der Begleitplan ist Bestandteil des Fachplans.

(5) Handelt es sich bei dem Eingriff um ein Vorhaben, das
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, so muss
das Verfahren, in dem Entscheidungen nach § 19 Abs. 1
bis 3 getroffen werden, den Anforderungen des genannten
Gesetzes entsprechen.

§ 21
Verhältnis zum Baurecht

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzun-
gen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Ver-
meidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuchs zu entscheiden.

(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach
§ 30 des Baugesetzbuchs, während der Planaufstellung nach
§ 33 des Baugesetzbuchs und im Innenbereich nach § 34
des Baugesetzbuchs sind die §§ 18 bis 20 nicht anzuwen-
den; § 29 Abs. 3 des Baugesetzbuchs bleibt unberührt. Für
Vorhaben im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs
sowie für Bebauungspläne, soweit sie eine Planfeststellung
ersetzen, bleibt die Geltung der Vorschriften über die Ein-
griffsregelung unberührt.
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(3) Entscheidungen über Vorhaben nach § 35 Abs. 1 und 4
des Baugesetzbuchs und über die Errichtung von baulichen
Anlagen nach § 34 des Baugesetzbuchs ergehen im Beneh-
men mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zustän-
digen Behörden. Äußert sich in den Fällen des § 34 des Bau-
gesetzbuchs die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständige Behörde nicht binnen eines Monats, kann die für die
Entscheidung zuständige Behörde davon ausgehen, dass Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege von dem
Vorhaben nicht berührt werden. Das Benehmen ist nicht er-
forderlich bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen
und während der Planaufstellung nach den §§ 30 und 33 des
Baugesetzbuchs und in Gebieten mit Satzungen nach § 34
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs.

Abschnitt 4
Schutz, Pflege und Entwicklung

bestimmter Teile von Natur und Landschaft

§ 22
Erklärung zum Schutzgebiet

(1) Die Länder bestimmen, dass Teile von Natur und
Landschaft zum

1. Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat,
Landschaftsschutzgebiet, Naturpark oder

2. Naturdenkmal oder geschützten Landschaftsbestandteil

erklärt werden können.

(2) Die Erklärung bestimmt den Schutzgegenstand, den
Schutzzweck, die zur Erreichung des Schutzzwecks not-
wendigen Gebote und Verbote und, soweit erforderlich, die
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen
oder enthält die erforderlichen Ermächtigungen hierzu.
Schutzgebiete im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 können in Zo-
nen mit einem dem jeweiligen Schutzzweck entsprechenden
abgestuften Schutz gegliedert werden; hierbei kann auch die
für den Schutz notwendige Umgebung einbezogen werden.

(3) Die Länder erlassen insbesondere Vorschriften über

1. die einstweilige Sicherstellung der zu schützenden Teile
von Natur und Landschaft,

2. die Registrierung der geschützten und einstweilig sicher-
gestellten Teile von Natur und Landschaft,

3. die Kennzeichnung der geschützten Teile von Natur und
Landschaft.

(4) Die Länder können für Biosphärenreservate und Na-
turparke abweichende Vorschriften treffen. Die Erklärung
zum Nationalpark ergeht im Benehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen.

§ 23
Naturschutzgebiete

(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festge-
setzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur
und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von
Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild
lebender Tier- und Pflanzenarten,

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder lan-
deskundlichen Gründen oder

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder her-
vorragenden Schönheit

erforderlich ist.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner
Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen kön-
nen, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten.
Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzge-
biete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

§ 24
Nationalparke

(1) Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte ein-
heitlich zu schützende Gebiete, die

1. großräumig und von besonderer Eigenart sind,

2. in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraus-
setzungen eines Naturschutzgebiets erfüllen und

3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem
vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand
befinden oder geeignet sind, sich in einen Zustand zu
entwickeln oder in einen Zustand entwickelt zu werden,
der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvor-
gänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet.

(2) Nationalparke haben zum Ziel, im überwiegenden
Teil ihres Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der Na-
turvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten.
Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke
auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der na-
turkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölke-
rung dienen.

(3) Die Länder stellen sicher, dass Nationalparke unter
Berücksichtigung ihres besonderen Schutzzwecks sowie der
durch die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Aus-
nahmen wie Naturschutzgebiete geschützt werden.

§ 25
Biosphärenreservate

(1) Biosphärenreservate sind rechtsverbindlich festge-
setzte einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Ge-
biete, die

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charak-
teristisch sind,

2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzun-
gen eines Naturschutzgebiets, im Übrigen überwiegend
eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen,

3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wieder-
herstellung einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung
geprägten Landschaft und der darin historisch gewachse-
nen Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und
früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder
nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen und
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4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Na-
turgüter besonders schonenden Wirtschaftsweisen die-
nen.

(2) Die Länder stellen sicher, dass Biosphärenreservate
unter Berücksichtigung der durch die Großräumigkeit und
Besiedlung gebotenen Ausnahmen über Kernzonen, Pflege-
zonen und Entwicklungszonen entwickelt werden und wie
Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete ge-
schützt werden.

§ 26
Landschaftsschutzgebiete

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur
und Landschaft

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter,

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der be-
sonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft
oder

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung

erforderlich ist.

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonde-
rer Beachtung des § 5 Abs. 1 und nach Maßgabe näherer
Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charak-
ter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutz-
zweck zuwiderlaufen.

§ 27
Naturparke

(1) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu
pflegende Gebiete, die

1. großräumig sind,

2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Natur-
schutzgebiete sind,

3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für
die Erholung besonders eignen und in denen ein nach-
haltiger Tourismus angestrebt wird,

4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für die Erho-
lung vorgesehen sind,

5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung ei-
ner durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und
ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu
diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnut-
zung angestrebt wird,

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regio-
nalentwicklung zu fördern.

(2) Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 1 be-
schriebenen Zwecken unter Beachtung der Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
geplant, gegliedert, erschlossen und weiterentwickelt wer-
den.

§ 28
Naturdenkmale

(1) Naturdenkmale sind rechtsverbindlich festgesetzte
Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen
bis 5 ha, deren besonderer Schutz

1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder lan-
deskundlichen Gründen oder

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit

erforderlich ist.

(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verän-
derung des Naturdenkmals führen können, sind nach Maß-
gabe näherer Bestimmungen verboten.

§ 29
Geschützte Landschaftsbestandteile

(1) Geschützte Landschaftsbestandteile sind rechtsver-
bindlich festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren
besonderer Schutz

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder
Landschaftsbildes,

3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter
wild lebender Tier- und Pflanzenarten

erforderlich ist. Der Schutz kann sich in bestimmten Gebie-
ten auf den gesamten Bestand an Alleen, einseitigen Baum-
reihen, Bäumen, Hecken oder anderen Landschaftsbestand-
teilen erstrecken.

(2) Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestand-
teils sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung des geschützten Landschafts-
bestandteils führen können, sind nach Maßgabe näherer Be-
stimmungen verboten. Ausnahmen von diesem Verbot sind
nur zulässig, wenn sie aus zwingenden Gründen der Ver-
kehrssicherheit durchgeführt werden und keine anderen
Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erfolg-
reich durchgeführt werden konnten. Die Länder können für
den Fall der Bestandsminderung die Verpflichtung zu ange-
messenen und zumutbaren Ersatzpflanzungen festlegen.

§ 30
Gesetzlich geschützte Biotope

(1) Die Länder regeln das Verbot von Maßnahmen, die zu
einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhalti-
gen Beeinträchtigung folgender Biotope führen können:

1. Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und ste-
hender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der
dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder natur-
nahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturna-
hen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig über-
schwemmten Bereiche,

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche
Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,
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3. offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt-
und Geröllhalden, Lehm- und Lösswände, Zwerg-
strauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen,
Trockenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und Gebü-
sche trockenwarmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden-
und Hangschuttwälder,

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetälchen
und Krummholzgebüsche,

6. Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle,
Strandseen, Boddengewässer mit Verlandungsbereichen,
Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, Seegras-
wiesen und sonstige marine Makrophytenbestände,
Riffe, sublitorale Sandbänke der Ostsee sowie artenrei-
che Kies-, Grobsand- und Schillbereiche im Meeres- und
Küstenbereich.

Die Länder können weitere Biotope den in Satz 1 genannten
gleichstellen. Sie sollen geeignete Maßnahmen treffen, um
die räumliche Ausdehnung und die ökologische Beschaffen-
heit der Biotope zu erhalten.

(2) Die Länder können Ausnahmen zulassen, wenn die
Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden kön-
nen oder die Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des
Gemeinwohls notwendig sind. Die Länder können auch für
den Fall Ausnahmen zulassen, dass während der Laufzeit
vertraglicher Vereinbarungen oder der Teilnahme an öffent-
lichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung ein
Biotop im Sinne des Absatzes 1 entstanden ist. § 34 ist zu
beachten.

§ 31
Schutz von Gewässern und Uferzonen

Die Länder stellen sicher, dass die oberirdischen Gewäs-
ser einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen und Uferzo-
nen als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier-
und Pflanzenarten erhalten bleiben und so weiter entwickelt
werden, dass sie ihre großräumige Vernetzungsfunktion auf
Dauer erfüllen können.

§ 32
Europäisches Netz „Natura 2000“

Die §§ 32 bis 38 dienen dem Aufbau und dem Schutz des
Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, insbe-
sondere dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete. Die
Länder erfüllen die sich aus den Richtlinien 92/43/EWG
und 79/409/EWG ergebenden Verpflichtungen, insbeson-
dere durch den Erlass von Vorschriften nach Maßgabe der
§§ 33, 34, 35 Satz 1 Nr. 2 und des § 37 Abs. 2 und 3.

§ 33
Schutzgebiete

(1) Die Länder wählen die Gebiete, die der Kommission
nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG und Arti-
kel 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG zu benennen
sind, nach den in dieser Vorschrift genannten Maßgaben
aus. Sie stellen das Benehmen mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit her; das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit beteiligt die anderen fachlich betroffenen Bun-
desministerien. Die ausgewählten Gebiete werden der Kom-
mission vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit benannt. Es übermittelt der Kommis-
sion gleichzeitig Schätzungen über eine finanzielle Beteili-
gung der Gemeinschaft, die zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen nach Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG ein-
schließlich der Zahlung eines finanziellen Ausgleichs für
die Landwirtschaft erforderlich ist.

(2) Die Länder erklären die in die Liste der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung eingetragenen Gebiete nach
Maßgabe des Artikels 4 Abs. 4 der Richtlinie 92/43/EWG
und die Europäischen Vogelschutzgebiete entsprechend den
jeweiligen Erhaltungszielen zu geschützten Teilen von Na-
tur und Landschaft im Sinne des § 22 Abs. 1.

(3) Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck ent-
sprechend den jeweiligen Erhaltungszielen und die erforder-
lichen Gebietsbegrenzungen. Es soll dargestellt werden, ob
prioritäre Biotope oder prioritäre Arten zu schützen sind.
Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen ist sicherzustellen, dass den An-
forderungen des Artikels 6 der Richtlinie 92/43/EWG ent-
sprochen wird. Weitergehende Schutzvorschriften bleiben
unberührt.

(4) Die Unterschutzstellung nach den Absätzen 2 und 3
kann unterbleiben, soweit nach anderen Rechtsvorschriften,
nach Verwaltungsvorschriften, durch die Verfügungsbefug-
nis eines öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder
durch vertragliche Vereinbarungen ein gleichwertiger
Schutz gewährleistet ist.

(5) Ist ein Gebiet nach § 10 Abs. 6 bekannt gemacht, sind

1. in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung bis
zur Unterschutzstellung,

2. in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorbehaltlich
besonderer Schutzvorschriften im Sinne des § 22 Abs. 2

alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störun-
gen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in
seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen
führen können, unzulässig. In einem Konzertierungsgebiet
sind die in Satz 1 genannten Handlungen, sofern sie zu er-
heblichen Beeinträchtigungen der in ihm vorkommenden
prioritären Biotope oder prioritären Arten führen können,
unzulässig.

§ 34
Verträglichkeit und

Unzulässigkeit von Projekten, Ausnahmen

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Ge-
biets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäi-
schen Vogelschutzgebiets zu überprüfen. Bei Schutzgebie-
ten im Sinne des § 22 Abs. 1 ergeben sich die Maßstäbe für
die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu er-
lassenen Vorschriften.

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Pro-
jekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines in Absatz 1
genannten Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann,
ist es unzulässig.
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(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zuge-
lassen oder durchgeführt werden, soweit es

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder
wirtschaftlicher Art, notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten
Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Be-
einträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.

(4) Befinden sich in dem vom Projekt betroffenen Gebiet
prioritäre Biotope oder prioritäre Arten, können als zwin-
gende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Men-
schen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Lan-
desverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung,
oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projekts
auf die Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe
im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 können nur berücksichtigt
werden, wenn die zuständige Behörde zuvor über das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat.

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung
mit Absatz 4, zugelassen oder durchgeführt werden, sind die
zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen öko-
logischen Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen
vorzusehen. Die zuständige Behörde unterrichtet die Kom-
mission über das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit über die getroffenen Maßnah-
men.

§ 35
Pläne

§ 34 ist entsprechend anzuwenden bei

1. Linienbestimmungen nach § 16 des Bundesfernstraßen-
gesetzes, § 13 des Bundeswasserstraßengesetzes oder
§ 2 Abs. 1 des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
gesetzes sowie

2. sonstigen Plänen, bei Raumordnungsplänen im Sinne
des § 3 Nr. 7 des Raumordnungsgesetzes mit Ausnahme
des § 34 Abs. 1 Satz 1.

Bei Bauleitplänen und Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 3 des Baugesetzbuchs ist § 34 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2
bis 5 entsprechend anzuwenden.

§ 36
Stoffliche Belastungen

Ist zu erwarten, dass von einer nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlage Emis-
sionen ausgehen, die, auch im Zusammenwirken mit ande-
ren Anlagen oder Maßnahmen, im Einwirkungsbereich die-
ser Anlage ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen erheblich beeinträchtigen, und können die Be-
einträchtigungen nicht entsprechend § 19 Abs. 2 ausgegli-
chen werden, steht dies der Genehmigung der Anlage entge-
gen, soweit nicht die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 in
Verbindung mit Abs. 4 erfüllt sind. § 34 Abs. 1 und 5 gilt
entsprechend. Die Entscheidungen ergehen im Benehmen

mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen
Behörden.

§ 37
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

(1) § 34 gilt nicht für Vorhaben im Sinne des § 29 des
Baugesetzbuchs in Gebieten mit Bebauungsplänen nach
§ 30 des Baugesetzbuchs und während der Planaufstellung
nach § 33 des Baugesetzbuchs. Für Vorhaben im Innenbe-
reich nach § 34 des Baugesetzbuchs, im Außenbereich nach
§ 35 des Baugesetzbuchs sowie für Bebauungspläne, soweit
sie eine Planfeststellung ersetzen, bleibt die Geltung des
§ 34 unberührt.

(2) Für geschützte Teile von Natur und Landschaft und
geschützte Biotope im Sinne des § 30 sind die §§ 34 und 36
nur insoweit anzuwenden, als die Schutzvorschriften, ein-
schließlich der Vorschriften über Ausnahmen und Befreiun-
gen, keine strengeren Regelungen für die Zulassung von
Projekten enthalten. Die Pflichten nach § 34 Abs. 4 Satz 2
über die Beteiligung der Kommission und nach § 34 Abs. 5
Satz 2 über die Unterrichtung der Kommission bleiben je-
doch unberührt.

(3) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe in Natur
und Landschaft, bleiben die im Rahmen des § 19 erlassenen
Vorschriften der Länder sowie die §§ 20 und 21 unberührt.

§ 38
Geschützte Meeresflächen

in der ausschließlichen Wirtschaftszone
und auf dem Festlandsockel

(1) Für den Schutz von Meeresflächen im Bereich der
ausschließlichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels
sind im Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkom-
mens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
(BGBl. 1994 II S. 1799) vorbehaltlich der Nummern 1 bis 5
die Vorschriften der §§ 33 und 34 entsprechend anzuwen-
den.

1. Beschränkungen des Flugverkehrs, der Schifffahrt, der
nach internationalem Recht erlaubten militärischen Nut-
zung sowie von Vorhaben der wissenschaftlichen Mee-
resforschung im Sinne des Artikels 246 Abs. 3 des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen sind
nicht zulässig. Artikel 211 Abs. 6a des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen sowie die weiteren die
Schifffahrt betreffenden völkerrechtlichen Regelungen
bleiben unberührt.

2. Die Versagungsgründe für Vorhaben der wissenschaftli-
chen Meeresforschung im Sinne des Artikels 246 Abs. 5
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen
bleiben unter Beachtung des Gesetzes über die Durch-
führung wissenschaftlicher Meeresforschung vom
6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778, 785) unberührt.

3. Beschränkungen der Fischerei sind nur in Übereinstim-
mung mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaften
und nach Maßgabe des Seefischereigesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 6. Juli 1998 (BGBl. I
S. 1791), geändert durch Artikel 43 des Gesetzes vom
25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1215), zulässig.
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4. Beschränkungen bei der Verlegung von unterseeischen
Kabeln und Rohrleitungen sind nur nach § 34 und in
Übereinstimmung mit Artikel 56 Abs. 3 in Verbindung
mit Artikel 79 des Seerechtsübereinkommens der Ver-
einten Nationen zulässig.

5. Beschränkungen bei der Energieerzeugung aus Wasser,
Strömung und Wind sowie bei der Aufsuchung und Ge-
winnung von Bodenschätzen sind nur nach § 34 zuläs-
sig.

(2) Das Bundesamt für Naturschutz nimmt im Rahmen
des Absatzes 1 die sich aus dem Aufbau und dem Schutz
des Europäischen Netzes „Natura 2000“ ergebenden Aufga-
ben wahr. Satz 1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 34 sowie
für die Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und
Landschaft nach Absatz 3. Die Auswahl der geschützten
Meeresflächen erfolgt unter Einbeziehung der Öffentlich-
keit mit Zustimmung des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit. Das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit beteiligt die
fachlich betroffenen Bundesministerien und stellt das Be-
nehmen mit den angrenzenden Ländern her.

(3) Die Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und
Landschaft nach § 33 Abs. 2 erfolgt im Rahmen des Absat-
zes 1 und des Absatzes 2 durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter Beteili-
gung der fachlich betroffenen Bundesministerien durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf.

Abschnitt 5
Schutz und Pflege wild

lebender Tier- und Pflanzenarten

§ 39
Aufgaben des Artenschutzes

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts dienen dem Schutz
und der Pflege der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten in
ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt. Der
Artenschutz umfaßt

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensge-
meinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Men-
schen,

2. den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wieder-
herstellung der Biotope wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten sowie die Gewährleistung ihrer sonstigen Le-
bensbedingungen,

3. die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter
wild lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb
ihres natürlichen Verbreitungsgebietes.

(2) Die Vorschriften des Pflanzenschutzrechts, des Tier-
schutzrechts, des Seuchenrechts sowie des Forst-, Jagd- und
Fischereirechts bleiben von den Vorschriften dieses Ab-
schnitts und den auf Grund und im Rahmen dieses Ab-
schnitts erlassenen Rechtsvorschriften unberührt. Soweit in
jagd- oder fischereirechtlichen Vorschriften keine besonde-
ren Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege der betref-
fenden Arten bestehen oder erlassen werden, sind vorbe-
haltlich der Rechte der Jagdausübungs- oder Fischereibe-
rechtigten die Vorschriften dieses Abschnitts und die auf

Grund und im Rahmen dieses Abschnitts erlassenen Rechts-
vorschriften anzuwenden.

§ 40
Allgemeine Vorschriften

für den Arten- und Biotopschutz

(1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung
der Aufgaben nach § 39 Abs. 1 treffen die Länder geeignete
Maßnahmen

1. zur Darstellung und Bewertung der unter dem Gesichts-
punkt des Artenschutzes bedeutsamen Populationen, Le-
bensgemeinschaften und Biotope wild lebender Tier-
und Pflanzenarten, einschließlich der Arten von gemein-
schaftlichem Interesse, der europäischen Vogelarten
sowie der besonders geschützten oder sonst in ihrem Be-
stand gefährdeten Arten,

2. zur Festlegung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-
zielen und zu deren Verwirklichung.

(2) Die Länder erlassen zur Verwirklichung des Arten-
und Biotopschutzes weitere Vorschriften, insbesondere über
den Schutz von Biotopen wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten.

§ 41
Allgemeiner Schutz

wild lebender Tiere und Pflanzen

(1) Die Länder erlassen Vorschriften über den Schutz der
wild lebenden Tiere und Pflanzen.

Dabei ist insbesondere zu regeln,

1. Tiere nicht mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünf-
tigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten,

2. Pflanzen nicht ohne vernünftigen Grund von ihrem
Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Be-
stände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu ver-
wüsten,

3. Lebensstätten nicht ohne vernünftigen Grund zu beein-
trächtigen oder zu zerstören,

soweit sich aus § 42 Abs. 1 kein strengerer Schutz ergibt.

(2) Die Länder treffen unter Beachtung des Artikels 22
der Richtlinie 92/43/EWG und des Artikels 11 der RL 79/
409/EWG sowie des Artikels 8 Buchstabe h des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992
(BGBl. 1993 II S. 1471) geeignete Maßnahmen, um die Ge-
fahren einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt der
Mitgliedstaaten durch Ansiedlung und Ausbreitung von
Tieren und Pflanzen gebietsfremder Arten abzuwehren. Sie
erlassen insbesondere Vorschriften über die Genehmigung
des Ansiedelns

1. von Tieren und

2. von Pflanzen gebietsfremder Arten

in der freien Natur. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
die Gefahr einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt
der Mitgliedstaaten oder eine Gefährdung des Bestandes
oder der Verbreitung wild lebender Tier- oder Pflanzenarten
der Mitgliedstaaten oder von Populationen solcher Arten
nicht auszuschließen ist. Von dem Erfordernis einer Geneh-
migung sind auszunehmen
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1. der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirt-
schaft,

2. das Einsetzen von Tieren

a) nicht gebietsfremder Arten,

b) gebietsfremder Arten, sofern das Einsetzen einer
pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, bei
der die Belange des Artenschutzes berücksichtigt
sind,

zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes,

3. das Ansiedeln von dem Jagd- oder Fischereirecht unter-
liegenden Tieren nicht gebietsfremder Arten.

(3) Die Länder können weitere Vorschriften erlassen; sie
können insbesondere die Voraussetzungen bestimmen, unter
denen die Entnahme von Tieren oder Pflanzen wild leben-
der nicht besonders geschützter Arten aus der Natur zulässig
ist.

§ 42
Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte

andere Tier- und Pflanzenarten

(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder
ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-
fluchtstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen
oder zu zerstören,

2. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten
oder ihre Teile oder Entwicklungsformen abzuschnei-
den, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben,
zu beschädigen oder zu vernichten,

3. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der
europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, Wohn-
oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Fotografieren,
Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören,

4. Standorte wild lebender Pflanzen der streng geschützten
Arten durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen der
Pflanzen oder ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen
oder zu zerstören.

(2) Es ist ferner verboten,

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in
Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder Ge-
wahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten (Besitz-
verbote),

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im
Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstaben b und c

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf an-
zubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten oder zu be-
fördern

b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau
zu stellen oder sonst zu verwenden

(Vermarktungsverbote).

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt.

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für

1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 83/129/
EWG, die entgegen den Artikeln 1 und 3 dieser Richtli-
nie nach dem 30. September 1983 in die Gemeinschaft
gelangt sind,

2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach
§ 52 Abs. 4 bestimmt sind.

§ 43
Ausnahmen

(1) Von den Besitzverboten sind, soweit sich aus einer
Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 5 nichts anderes ergibt,
ausgenommen

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten, die
rechtmäßig

a) in der Gemeinschaft gezüchtet und nicht herrenlos ge-
worden sind, durch künstliche Vermehrung gewonnen
oder der Natur entnommen worden sind,

b) aus Drittländern in die Gemeinschaft gelangt sind,

2. Tiere und Pflanzen der in § 42 Abs. 3 Nr. 2 genannten
Arten, die vor ihrer Aufnahme in eine Rechtsverordnung
nach § 52 Abs. 4 rechtmäßig in der Gemeinschaft erwor-
ben worden sind.

Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b gilt nicht für Tiere und Pflanzen
der Arten im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b, die
nach dem … [Einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des
BNatSchGNeuregG] ohne eine Ausnahmegenehmigung
nach Absatz 8 Satz 2 oder eine Befreiung nach § 62 aus ei-
nem Drittland unmittelbar in das Inland gelangt sind. Ab-
weichend von Satz 2 dürfen tote Vögel der in § 10 Abs. 2
Nr. 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb genannten europäi-
schen Vogelarten, soweit diese nach § 2 Abs. 1 des Bundes-
jagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegen, zum persönlichen
Gebrauch oder als Hausrat ohne eine Ausnahmegenehmi-
gung oder Befreiung aus einem Drittland unmittelbar in das
Inland verbracht werden.

(2) Soweit nach Absatz 1 Tiere und Pflanzen der beson-
ders geschützten Arten keinen Besitzverboten unterliegen,
sind sie auch von den Vermarktungsverboten ausgenom-
men. Dies gilt vorbehaltlich einer Rechtsverordnung nach
§ 52 Abs. 5 nicht für der Natur entnommene

1. Tiere und Pflanzen der streng geschützten Arten,

2. Vögel europäischer Arten.

(3) Von den Vermarktungsverboten sind abweichend von
Absatz 2 Satz 2 ausgenommen

1. Tiere und Pflanzen der streng geschützten Arten, die vor
ihrer Unterschutzstellung als vom Aussterben bedrohte
oder streng geschützte Arten rechtmäßig erworben wor-
den sind,

2. Vögel europäischer Arten, die vor dem 6. April 1981
rechtmäßig erworben worden oder in Anhang III Teil 1
der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind,

3. Tiere und Pflanzen der den Richtlinien 92/43/EWG und
79/409/EWG unterliegenden Arten, die in einem Mit-
gliedstaat in Übereinstimmung mit den Richtlinien zu
den in § 42 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Handlungen
freigegeben worden sind.
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(4) Die Verbote des § 42 Abs. 1 und 2 gelten nicht für den
Fall, dass die Handlungen bei der guten fachlichen Praxis
und den in § 5 Abs. 4 bis 6 genannten Anforderungen ent-
sprechenden land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bo-
dennutzung und bei der Verwertung der dabei gewonnenen
Erzeugnisse oder bei der Ausführung eines nach § 19 zuge-
lassenen Eingriffs, bei der Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder einer nach § 30 zugelassenen
Maßnahme vorgenommen werden, soweit hierbei Tiere,
einschließlich ihrer Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten
und Pflanzen der besonders geschützten Arten nicht absicht-
lich beeinträchtigt werden. Weitergehende Schutzvorschrif-
ten der Länder bleiben unberührt.

(5) Abweichend von den Besitz- und Vermarktungsver-
boten ist es vorbehaltlich jagd- und fischereirechtlicher Vor-
schriften zulässig, tot aufgefundene Tiere und Pflanzen der
Natur zu entnehmen und an die von der nach Landesrecht
zuständigen Behörde bestimmte Stelle abzugeben oder, so-
weit sie nicht zu den streng geschützten Arten gehören, für
Zwecke der Forschung oder Lehre oder zur Präparation für
diese Zwecke zu verwenden.

(6) Abweichend von den Verboten des § 42 Abs. 1 Nr. 1
sowie den Besitzverboten ist es vorbehaltlich jagdrecht-
licher Vorschriften ferner zulässig, verletzte, hilflose oder
kranke Tiere aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Die
Tiere sind unverzüglich in die Freiheit zu entlassen, sobald
sie sich dort selbständig erhalten können. Im Übrigen sind
sie an die von der nach Landesrecht zuständigen Behörde
bestimmten Stelle abzugeben. Handelt es sich um Tiere der
streng geschützten Arten, so hat der Besitzer die Aufnahme
des Tieres der nach Landesrecht zuständigen Behörde zu
melden. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann die
Herausgabe des aufgenommenen Tieres verlangen.

(7) Die nach den §§ 44 und 45 Abs. 1 oder nach Landes-
recht zuständigen Behörden können Ausnahmen von den
Besitz- und Vermarktungsverboten zulassen, soweit dies für
die Verwertung beschlagnahmter oder eingezogener Tiere
und Pflanzen erforderlich ist und Rechtsakte der Europäi-
schen Gemeinschaften nicht entgegen stehen.

(8) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können
im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Verboten des
§ 42 zulassen, soweit dies

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, was-
ser- oder sonstiger gemeinwirtschaftlicher Schäden,

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder

3. für Zwecke der Forschung, Lehre oder Wiederansied-
lung oder diesen Zwecken dienende Maßnahmen der
Aufzucht oder künstlichen Vermehrung

erforderlich ist. Das Bundesamt für Naturschutz kann im
Falle des Verbringens aus Drittländern im Einzelfall weitere
Ausnahmen von den Verboten des § 42 zulassen, um unter
kontrollierten Bedingungen eine vernünftige Nutzung von
Tieren und Pflanzen bestimmter Arten im Sinne des § 10
Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b sowie für gezüchtete und künst-
lich vermehrte Tiere oder Pflanzen dieser Arten zu ermögli-
chen. Ausnahmen nach den Sätzen 1 und 2 dürfen nur zuge-
lassen werden, soweit der Bestand und die Verbreitung der
betreffenden Population oder Art dadurch nicht nachteilig

beeinflusst wird, Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/
EWG und Artikel 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/409/
EWG beachtet sind und Vorschriften einer Rechtsverord-
nung nach § 52 Abs. 5, sonstige Belange des Artenschutzes
oder Verpflichtungen aus internationalen Artenschutzüber-
einkommen nicht entgegen stehen. Die Landesregierungen
können die Ausnahmen nach Satz 1 allgemein durch
Rechtsverordnung zulassen, soweit es sich nicht um Tiere
und Pflanzen der streng geschützten Arten handelt. Die
Landesregierungen können die Befugnis nach Satz 3 durch
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen.

§ 44
Zuständigkeiten

(1) Vollzugsbehörden im Sinne des Artikels 13 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 338/97 und des Artikels IX des
Washingtoner Artenschutzübereinkommens sind

1. das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit für den Verkehr mit anderen Vertrags-
parteien und mit dem Sekretariat (Artikel IX Abs. 2 des
Washingtoner Artenschutzübereinkommens), mit Aus-
nahme der in Nummer 2 Buchstaben a und c sowie
Nummer 4 genannten Aufgaben, und die in Artikel 12
Abs. 1, 3 und 5, den Artikeln 13 und 15 Abs. 1 und 5
und Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 ge-
nannten Aufgaben,

2. das Bundesamt für Naturschutz

a) für die Erteilung von Ein- und Ausfuhrgenehmigun-
gen und Wiederausfuhrbescheinigungen im Sinne des
Artikels 4 Abs. 1 und 2 und des Artikels 5 Abs. 1
und 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 sowie von
sonstigen Dokumenten im Sinne des Artikels IX
Abs. 1 Buchstabe a des Washingtoner Artenschutz-
übereinkommens sowie für den Verkehr mit dem Se-
kretariat, der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften und mit Behörden anderer Vertragsstaaten
und Nichtvertragsstaaten im Zusammenhang mit der
Bearbeitung von Genehmigungsanträgen oder bei der
Verfolgung von Ein- und Ausfuhrverstößen sowie für
die in Artikel 15 Abs. 4 Buchstabe a und c genannten
Aufgaben,

b) für die Zulassung von Ausnahmen nach Artikel 8
Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 im Falle der
Einfuhr,

c) für die Anerkennung von Betrieben, in denen im
Sinne des Artikels VII Abs. 4 des Washingtoner
Artenschutzübereinkommens Exemplare für Handels-
zwecke gezüchtet oder künstlich vermehrt werden so-
wie für die Meldung des in Artikel 7 Abs. 1 Nr. 4 der
Verordnung Nr. 338/97 genannten Registrierungsver-
fahrens gegenüber dem Sekretariat (Artikel IX Abs. 2
des Washingtoner Artenschutzübereinkommens),

3. die nach § 45 Abs. 3 bekannt gegebenen Zollstellen für
die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs mit
Drittländern,

4. die Bundeszollverwaltung für den Informationsaus-
tausch mit dem Sekretariat in Angelegenheiten der Be-
kämpfung der Artenschutzkriminalität,
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5. die nach Landesrecht zuständigen Behörden für alle
übrigen Aufgaben im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 338/97.

(2) Wissenschaftliche Behörde im Sinne des Artikels 13
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 ist das Bundesamt
für Naturschutz.

§ 45
Mitwirkung der Zollbehörden

(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von
ihm bestimmten Zollstellen wirken bei der Überwachung
der Ein- und Ausfuhr von Tieren und Pflanzen, die einer
Ein- oder Ausfuhrregelung nach Rechtsakten der Europäi-
schen Gemeinschaften unterliegen, sowie bei der Überwa-
chung von Besitz- und Vermarktungsverboten nach diesem
Abschnitt im Warenverkehr mit Drittländern mit.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelhei-
ten des Verfahrens nach Absatz 1 zu regeln; soweit es erfor-
derlich ist, kann es dabei auch Pflichten zu Anzeigen,
Anmeldungen, Auskünften und zur Leistung von Hilfs-
diensten sowie zur Duldung der Einsichtnahme in Ge-
schäftspapiere und sonstige Unterlagen und zur Duldung
von Besichtigungen und von Entnahmen unentgeltlicher
Muster und Proben vorsehen.

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gibt im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesanzeiger die Zollstel-
len bekannt, bei denen Tiere und Pflanzen zur Ein- und Aus-
fuhr abgefertigt werden. Auf Zollstellen, bei denen lebende
Tiere und Pflanzen abgefertigt werden, ist besonders hinzu-
weisen.

§ 46
Verfahren bei der Ein- und Ausfuhr

(1) Wer Tiere oder Pflanzen, die einer Ein- oder Ausfuhr-
regelung nach Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaf-
ten unterliegen, ein- oder ausführt, hat sie zur Ein- oder
Ausfuhr unter Vorlage der für die Ein- oder Ausfuhr vorge-
schriebenen Genehmigungen oder sonstigen Dokumente bei
einer nach § 45 Abs. 3 bekannt gegebenen Zollstelle anzu-
melden und auf Verlangen vorzuführen

(2) Der Ein- und Ausführer hat die voraussichtliche An-
kunftszeit lebender Tiere der abfertigenden Zollstelle unter
Angabe der Art und Zahl der Tiere mindestens 18 Stunden
vor der Ankunft mitzuteilen.

§ 47
Beschlagnahme und

Einziehung durch die Zollstellen

(1) Bestehen bei der Zollstelle Zweifel darüber, ob Tiere
oder Pflanzen zu Arten oder Populationen gehören, deren
Ein- oder Ausfuhr Beschränkungen nach Rechtsakten der
Europäischen Gemeinschaften oder Besitz- und Vermark-
tungsverboten nach diesem Abschnitt unterliegt, kann sie
die Tiere oder Pflanzen auf Kosten des Verfügungsberech-
tigten bis zur Klärung der Zweifel selbst in Verwahrung

nehmen oder einem anderen in Verwahrung geben; sie kann
sie auch dem Verfügungsberechtigten unter Auferlegung ei-
nes Verfügungsverbotes überlassen. Zur Klärung der Zwei-
fel kann die Zollstelle vom Verfügungsberechtigten die Vor-
lage einer Bescheinigung einer vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit anerkannten
unabhängigen sachverständigen Stelle oder Person darüber
verlangen, dass die Tiere oder Pflanzen nicht zu den Arten
oder Populationen gehören, die einer Ein- oder Ausfuhrre-
gelung nach Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften
oder Besitz- und Vermarktungsverboten nach diesem Ab-
schnitt unterliegen. Erweisen sich die Zweifel als unbegrün-
det, hat der Bund dem Verfügungsberechtigten die Kosten
für die Beschaffung der Bescheinigung und die zusätzlichen
Kosten der Verwahrung zu erstatten.

(2) Wird bei der zollamtlichen Behandlung der Tiere oder
Pflanzen festgestellt, dass sie ohne die vorgeschriebenen
Genehmigungen oder sonstigen Dokumente ein- oder aus-
geführt werden, so werden sie von der Zollstelle beschlag-
nahmt. Beschlagnahmte Tiere oder Pflanzen können dem
Verfügungsberechtigten unter Auferlegung eines Verfü-
gungsverbotes überlassen werden. Werden die vorgeschrie-
benen Genehmigungen oder sonstigen Dokumente nicht in-
nerhalb eines Monats nach der Beschlagnahme vorgelegt,
so ordnet die Zollstelle die Einziehung an; die Zollstelle
kann die Frist angemessen, längstens bis zu insgesamt sechs
Monaten, verlängern. Wird festgestellt, dass es sich um
Tiere oder Pflanzen handelt, für die eine Ein- oder Ausfuhr-
genehmigung nicht erteilt werden darf, werden sie sofort
eingezogen.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn bei der zollamtli-
chen Behandlung der Tiere oder Pflanzen festgestellt wird,
dass der Ein- oder Ausfuhr Besitz- und Vermarktungsver-
bote entgegenstehen.

(4) Werden beschlagnahmte oder eingezogene Tiere oder
Pflanzen veräußert, wird der Erlös an den Eigentümer aus-
gezahlt, wenn er nachweist, dass ihm die Umstände, die die
Beschlagnahme oder Einziehung veranlasst haben, ohne
sein Verschulden nicht bekannt waren. Dritte, deren Rechte
durch die Einziehung oder die Veräußerung erlöschen, wer-
den unter den Voraussetzungen des Satzes 1 aus dem Erlös
entschädigt.

(5) Werden Tiere oder Pflanzen beschlagnahmt oder ein-
gezogen, so werden die hierdurch entstandenen Kosten, ins-
besondere für Pflege, Unterbringung, Beförderung, Rück-
sendung oder Verwertung, dem Ein- oder Ausführer aufer-
legt; kann er nicht ermittelt werden, werden sie dem Absen-
der, Beförderer oder Besteller auferlegt, wenn diesem die
Umstände, die die Beschlagnahme oder Einziehung veran-
lasst haben, bekannt waren oder bekannt sein mussten.

(6) Artikel 8 Abs. 6 und Artikel 16 Abs. 3 und 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97 bleiben unberührt.

§ 48
Kosten

(1) Für seine Amtshandlungen nach den Vorschriften die-
ses Abschnitts erhebt das Bundesamt für Naturschutz Kos-
ten (Gebühren und Auslagen).

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
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den Bundesministerien der Finanzen, für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft und für Wirtschaft
und Technologie durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände
zu bestimmen und dabei feste Sätze und Rahmensätze vor-
zusehen. Die zu erstattenden Auslagen können abweichend
vom Verwaltungskostengesetz geregelt werden.

§ 49
Nachweispflicht, Einziehung

(1) Wer

1. lebende Tiere oder Pflanzen der besonders geschützten
Arten, ihre lebenden oder toten Entwicklungsformen
oder im wesentlichen vollständig erhaltene tote Tiere
oder Pflanzen der besonders geschützten Arten,

2. ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren oder Pflanzen
der streng geschützten Arten oder ohne weiteres erkenn-
bar aus ihnen gewonnene Erzeugnisse oder

3. lebende Tiere oder Pflanzen der in § 42 Abs. 3 Nr. 2 ge-
nannten Arten

besitzt oder die tatsächliche Gewalt darüber ausübt, kann
sich gegenüber den nach Landesrecht zuständigen Behörden
auf eine Berechtigung hierzu nur berufen, wenn er auf Ver-
langen diese Berechtigung nachweist oder nachweist, dass
er oder ein Dritter die Tiere oder Pflanzen vor ihrer Unter-
schutzstellung als besonders geschützte Arten oder vor ihrer
Aufnahme in eine Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 4 in
Besitz hatte.

(2) Auf Erzeugnisse im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, die
dem persönlichen Gebrauch oder als Hausrat dienen, ist Ab-
satz 1 nicht anzuwenden. Für vor ihrer Unterschutzstellung
als besonders geschützte Arten oder vor ihrer Aufnahme in
eine Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 4 erworbene Tiere
oder Pflanzen, die dem persönlichen Gebrauch oder als
Hausrat dienen, genügt anstelle des Nachweises nach Ab-
satz 1 die Glaubhaftmachung. Die Glaubhaftmachung darf
nur verlangt werden, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass eine Berechtigung nicht besteht.

(3) Soweit nach den Artikel 8 oder 9 der Verordnung
(EG) Nr. 338/97 die Berechtigung zu den dort genannten
Handlungen nachzuweisen ist oder für den Nachweis be-
stimmte Dokumente vorgeschrieben sind, ist der Nachweis
in der in der genannten Verordnung vorgeschriebenen Weise
zu führen.

(4) Tiere oder Pflanzen, für die der erforderliche Nach-
weis oder die erforderliche Glaubhaftmachung nicht er-
bracht wird, können von den nach Landesrecht zuständigen
Behörden eingezogen werden. § 47 gilt entsprechend; § 47
Abs. 1 Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass auch die Vorlage
einer Bescheinigung einer sonstigen unabhängigen sachver-
ständigen Stelle oder Person verlangt werden kann.

§ 50
Auskunfts- und Zutrittsrecht

(1) Natürliche und juristische Personen sowie nicht
rechtsfähige Personenvereinigungen haben den nach § 44
oder nach Landesrecht zuständigen Behörden auf Verlangen
die zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Ge-
meinschaften, dieses Abschnittes oder der zu ihrer Durch-

führung erlassenen Rechtsvorschriften erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

(2) Personen, die von den in Absatz 1 genannten Behör-
den beauftragt sind, dürfen, soweit dies erforderlich ist, im
Rahmen des Absatzes 1 betrieblich oder geschäftlich ge-
nutzte Grundstücke, Gebäude, Räume und Transportmittel
des Auskunftspflichtigen während der Geschäfts- und Be-
triebszeiten betreten und die Behältnisse sowie die geschäft-
lichen Unterlagen einsehen. Der Auskunftspflichtige hat,
soweit erforderlich, die beauftragten Personen dabei zu un-
terstützen sowie die geschäftlichen Unterlagen auf Verlan-
gen vorzulegen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtli-
cher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 51
Zoos

Die Länder erfüllen die sich aus der Richtlinie 1999/22/
EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von
Wildtieren in Zoos (ABl. EG Nr. L 94 S. 24) ergebenden
Verpflichtungen, insbesondere durch den Erlass von Vor-
schriften, soweit diese nicht bereits durch das Tierschutzge-
setz oder durch aufgrund des Tierschutzgesetzes erlassene
Vorschriften erfüllt sind. Hierbei haben sie sicherzustellen,
dass die Zoos die in Artikel 3 der Richtlinie genannten Er-
haltungsmaßnahmen durchführen. Die Länder können be-
stimmen, dass eine nach landesrechtlichen Vorschriften zur
Erfüllung der Verpflichtungen nach Satz 1 vorgesehene Ge-
nehmigung für das Errichten und das Betreiben eines Zoos
die Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 2a des Tierschutzgeset-
zes einschließt. Soweit im Hinblick auf das Halten von Tie-
ren in Zoos keine tierschutzrechtlichen Vorschriften des
Bundes bestehen, können die Länder in entsprechender An-
wendung des § 2a Abs. 1 des Tierschutzgesetzes Vorschrif-
ten über Anforderungen an das Halten der Tiere erlassen.

§ 52
Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates bestimmte, nicht unter
§ 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstaben a oder b fallende Tier- und
Pflanzenarten oder Populationen solcher Arten unter beson-
deren Schutz zu stellen, soweit es sich um heimische Arten
handelt, die im Inland durch den menschlichen Zugriff in
ihrem Bestand gefährdet sind, oder soweit es sich um Arten
handelt, die mit solchen gefährdeten Arten oder mit Arten
im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b verwechselt
werden können.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates

1. bestimmte, nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstaben a oder b
besonders geschützte

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang B der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind,
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b) europäische Vogelarten,

2. bestimmte sonstige Tier- und Pflanzenarten im Sinne des
Absatzes 1

unter strengen Schutz zu stellen, soweit es sich um heimi-
sche Arten handelt, die im Inland vom Aussterben bedroht
sind.

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates

1. näher zu bestimmen, welche Teile von Tieren oder
Pflanzen besonders geschützter Arten oder aus solchen
Tieren oder Pflanzen gewonnene Erzeugnisse als ohne
weiteres erkennbar im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
staben c und d oder Nr. 2 Buchstaben c und d anzusehen
sind,

2. bestimmte besonders geschützte Arten oder Herkünfte
von Tieren oder Pflanzen besonders geschützter Arten
sowie gezüchtete oder künstlich vermehrte Tiere oder
Pflanzen besonders geschützter Arten von Verboten des
§ 42 ganz, teilweise oder unter bestimmten Vorausset-
zungen auszunehmen, soweit der Schutzzweck dadurch
nicht gefährdet wird und die Artikel 12, 13 und 16 der
Richtlinie 92/43/EWG, die Artikel 5 bis 7 und 9 der
Richtlinie 79/409/EWG, sonstige Rechtsakte der Euro-
päischen Gemeinschaften oder Verpflichtungen aus in-
ternationalen Artenschutzübereinkommen nicht entge-
genstehen.

(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates nichtheimische nicht be-
sonders geschützte Tier- und Pflanzenarten zu bestimmen,
für die nach § 42 Abs. 3 Nr. 2 die Verbote des § 42 Abs. 2
gelten, soweit dies wegen der Gefahr einer Verfälschung der
Tier- oder Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten oder der Ge-
fährdung des Bestands oder der Verbreitung wild lebender
Tier- oder Pflanzenarten der Mitgliedstaaten oder von Popu-
lationen solcher Arten erforderlich ist.

(5) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, soweit dies aus Gründen
des Artenschutzes erforderlich ist und Rechtsakte der Euro-
päischen Gemeinschaften nicht entgegenstehen, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. die Haltung oder die Zucht von Tieren,

2. das Inverkehrbringen von Tieren und Pflanzen

bestimmter besonders geschützter Arten sowie von Tieren
und Pflanzen der durch Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 4
bestimmten Arten zu verbieten oder zu beschränken.

(6) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, soweit dies aus Gründen
des Artenschutzes, insbesondere zur Erfüllung der sich aus
Artikel 15 der Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 8 der Richtli-
nie 79/409/EWG oder aus internationalen Artenschutzüber-
einkommen ergebenden Verpflichtungen, erforderlich ist,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. die Herstellung, das Inverkehrbringen oder die Verwen-
dung bestimmter Geräte, Mittel oder Vorrichtungen, mit

denen wild lebende Tiere oder Pflanzen in Mengen oder
wahllos getötet, bekämpft, gefangen oder vernichtet
werden können,

2. Handlungen oder Verfahren, die zum Verschwinden oder
zu sonstigen erheblichen Beeinträchtigungen von Popu-
lationen wild lebender Tier- oder Pflanzenarten führen
können,

zu beschränken oder zu verbieten. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für
Geräte, Mittel oder Vorrichtungen, die auf Grund anderer
Rechtsvorschriften einer Zulassung bedürfen, sofern bei der
Zulassung die Belange des Artenschutzes zu berücksichti-
gen sind.

(7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ferner ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu
erlassen über

1. Aufzeichnungspflichten derjenigen, die gewerbsmäßig
Tiere oder Pflanzen der besonders geschützten Arten be-
oder verarbeiten, verkaufen, kaufen oder von anderen er-
werben, insbesondere über den Kreis der Aufzeich-
nungspflichtigen, den Gegenstand und Umfang der Auf-
zeichnungspflicht, die Dauer der Aufbewahrungsfrist für
die Aufzeichnungen und ihre Überprüfung durch die
nach Landesrecht zuständigen Behörden,

2. die Kennzeichnung von Tieren und Pflanzen der beson-
ders geschützten Arten für den Nachweis nach § 49,

3. die Erteilung von Bescheinigungen über den rechtmäßi-
gen Erwerb von Tieren und Pflanzen für den Nachweis
nach § 49,

4.  Pflichten zur Anzeige des Besitzes von

a) Tieren und Pflanzen der besonders geschützten Arten,

b) Tieren und Pflanzen der durch Rechtsverordnung
nach § 52 Abs. 4 bestimmten Arten

zur Erleichterung der Überwachung der Besitz- und Ver-
marktungsverbote.

(8) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 7 be-
dürfen des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, soweit
sie sich

1. auf Tierarten, die dem Jagd- und Fischereirecht unterlie-
gen,

2. auf Tierarten, die zum Zweck des biologischen Pflanzen-
schutzes eingesetzt werden oder

3. auf durch künstliche Vermehrung gewonnene oder forst-
lich nutzbare Pflanzen

beziehen. Rechtsverordnungen nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 1
und Absatz 7 Nr. 1, 2 und 4 bedürfen des Einvernehmens
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie.

(9) Soweit das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit von seiner Ermächtigung nach
den Absätzen 4 bis 7 keinen Gebrauch macht, können die
Länder entsprechende Regelungen treffen.
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§ 53
Vogelschutz an Energiefreileitungen

Zum Schutz von Vogelarten sind neu zu errichtende Mas-
ten und technische Bauteile von Mittelspannungsleitungen
konstruktiv so auszuführen, dass Vögel gegen Stromschlag
geschützt sind. An bestehenden Masten und technischen
Bauteilen von Mittelspannungsleitungen mit hoher Gefähr-
dung von Vögeln sind innerhalb von zehn Jahren die not-
wendigen Maßnahmen zur Sicherung gegen Stromschlag
durchzuführen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Ober-
leitungsanlagen der Bahn.

§ 54
Weitere Ländervorschriften

Die Länder können Vorschriften über den besonderen
Schutz weiterer wild lebender heimischer Tier- und Pflan-
zenarten, insbesondere in Anhang V der Richtlinie 92/43/
EWG aufgeführter Arten, erlassen, soweit dies wegen der
Gefährdung des Bestands durch den menschlichen Zugriff
oder zur Sicherung der in Artikel 14 Abs. 1 dieser Richtlinie
genannten Zwecke in dem jeweiligen Land erforderlich ist.
Satz 1 gilt nicht für Tierarten, die nach § 2 Abs. 1 des Bun-
desjagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegen.

§ 55
Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bun-
desrates die allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die im
Rahmen dieses Abschnitts zur Durchführung der Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaften, der §§ 42 Abs. 2 und 3,
43 und 49 oder von Rechtsverordnungen nach § 52 Abs. 5
und 7 erforderlich sind. Der Zustimmung des Bundesrates
bedarf es nicht, soweit die allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften an Bundesbehörden gerichtet sind.

Abschnitt 6
Erholung in Natur und Landschaft

§ 56
Betreten der Flur

Die Länder gestatten das Betreten der Flur auf Straßen
und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum
Zweck der Erholung auf eigene Gefahr. Sie können weiter-
gehende Vorschriften erlassen. Sie können auch das Betre-
ten aus wichtigen Gründen, insbesondere aus solchen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Feldschutzes
und der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, zum Schutz
der Erholungssuchenden oder zur Vermeidung erheblicher
Schäden oder zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interes-
sen des Grundstücksbesitzers einschränken sowie andere
Benutzungsarten ganz oder teilweise dem Betreten gleich-
stellen. Die erlaubnisfreie Benutzung von oberirdischen Ge-
wässern richtet sich nach den §§ 23 und 24 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sowie den Wassergesetzen der Länder.

§ 57
Bereitstellen von Grundstücken

(1) Der Bund stellt in seinem Eigentum oder Besitz ste-
hende Grundstücke, die sich nach ihrer Beschaffenheit für
die Erholung der Bevölkerung eignen, wie

1. Ufergrundstücke,

2. Grundstücke mit schönen Landschaftsbestandteilen,

3. Grundstücke, über die sich der Zugang zu nicht oder
nicht ausreichend zugänglichen Wäldern, Seen oder
Meeresstränden ermöglichen lässt,

im angemessenen Umfang für die Erholung bereit, soweit
dies mit einer nachhaltigen Nutzung und den sonstigen Zie-
len von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist
und eine öffentliche Zweckbindung nicht entgegensteht.

(2) Die Länder sollen für ihren Bereich sowie für die Ge-
meinden, Gemeindeverbände und sonstige Personen des
öffentlichen Rechts in sinngemäßer Anwendung des Absat-
zes 1 Vorschriften über das Bereitstellen von Grundstücken
zum Zwecke der Erholung erlassen.

Abschnitt 7
Mitwirkung von Vereinen

§ 58
Vom Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit anerkannte Vereine

(1) Einem vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit anerkannten rechtsfähigen
Verein ist Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht
in die einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben

1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im
Range unter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften
auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege durch die Bundesregierung oder das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit,

2. in Planfeststellungsverfahren, die von Behörden des
Bundes durchgeführt werden, soweit es sich um Vorha-
ben handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft
verbunden sind und der Verein einen Tätigkeitsbereich
hat, der das Gebiet der Länder umfasst, auf die sich das
Verfahren bezieht,

3. bei Plangenehmigungen, die von Behörden des Bundes
erlassen werden, die an die Stelle einer Planfeststellung
im Sinne der Nummer 2 treten und für die eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorgesehen ist,

soweit er durch das Vorhaben in seinem satzungsgemäßen
Aufgabenbereich berührt wird.

(2) § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 und § 29 Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten sinngemäß. Eine in
anderen Rechtsvorschriften vorgeschriebene inhaltsgleiche
oder weitergehende Form der Mitwirkung bleibt unberührt.

(3) Absatz 1 Nr. 2 und 3 gilt auch für von den Ländern im
Rahmen des § 60 anerkannte Vereine, soweit diese in ihrem
Tätigkeitsbereich betroffen sind.

§ 59
Anerkennung durch das Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(1) Die Anerkennung wird auf Antrag erteilt. Sie ist zu
erteilen, wenn der Verein
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1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend
vorwiegend die Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege fördert,

2. einen Tätigkeitsbereich hat, der über das Gebiet eines
Landes hinausgeht,

3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre
besteht und in diesem Zeitraum im Sinne der Nummer 1
tätig gewesen ist,

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung
bietet; dabei sind Art und Umfang seiner bisherigen Tä-
tigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit
des Vereines zu berücksichtigen,

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der
Körperschaftsteuer befreit ist und

6. den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversamm-
lung volles Stimmrecht hat, jedermann ermöglicht, der
die Ziele des Vereins unterstützt. Bei Vereinen, deren
Mitglieder ausschließlich juristische Personen sind, kann
von der in Satz 1 genannten Voraussetzung abgesehen
werden, sofern die Mehrzahl dieser juristischen Perso-
nen diese Voraussetzung erfüllt.

In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbe-
reich, für den die Anerkennung gilt, zu bezeichnen.

(2) Die Anerkennung wird durch das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ausgespro-
chen.

§ 60
Von den Ländern anerkannte Vereine

(1) Die Länder erlassen Vorschriften über die Mitwirkung
und Anerkennung von rechtsfähigen Vereinen nach den in
den Absätzen 2 und 3 genannten Maßgaben.

(2) Einem von den Ländern anerkannten Verein ist Gele-
genheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlä-
gigen Sachverständigengutachten zu geben

1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im
Rang unter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften
der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen
Behörden der Länder,

2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen im
Sinne der §§ 15 und 16,

3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 35
Satz 1 Nr. 2,

4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und
sonstiger öffentlicher Stellen zur Wiederansiedlung von
Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in
der freien Natur,

5. vor Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz
von Naturschutzgebieten, Nationalparken, Biosphären-
reservaten, und sonstigen Schutzgebieten im Rahmen
des § 33 Abs. 2,

6. in Planfeststellungsverfahren, die von Behörden der
Länder durchgeführt werden, soweit es sich um Vorha-
ben handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft
verbunden sind,

7. bei Plangenehmigungen, die von Behörden der Länder
erlassen werden, die an die Stelle einer Planfeststellung
im Sinne der Nummer 6 treten, soweit eine Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 17 Abs. 1b Bundesfernstraßen-
gesetz vorgesehen ist sowie in Bebauungsplanverfahren,
soweit sie Verfahren im Sinne der Nummer 6 ersetzen.

Die Länder können eine weitergehende Form der Mitwir-
kung festlegen. Sie können darüber hinaus

1. die Mitwirkung anerkannter Vereine auch in anderen
Verfahren vorsehen, soweit die Mitwirkung auf landes-
rechtlichen Vorschriften beruht sowie

2. bestimmen, dass in Fällen, in denen Auswirkungen auf
Natur und Landschaft nicht oder nur im geringfügigen
Umfang oder Ausmaß zu erwarten sind, von einer Mit-
wirkung abgesehen werden kann.

(3) Für die Anerkennung ist § 59 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
und 4 bis 6 entsprechend anzuwenden.

§ 61
Rechtsbehelfe von Vereinen

(1) Ein nach § 59 oder auf Grund landesrechtlicher Vor-
schriften im Rahmen des § 60 anerkannter Verein kann,
ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe nach
Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen gegen

1. Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz
von Naturschutzgebieten, Nationalparken und sonstigen
Schutzgebieten im Rahmen des § 33 Abs. 2, sowie

2. Planfeststellungsbeschlüsse über Vorhaben, die mit Ein-
griffen in Natur und Landschaft verbunden sind sowie
Plangenehmigungen, soweit eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung vorgesehen ist, und Bebauungspläne, die solche
Planfeststellungen ersetzen.

Satz 1 gilt nicht, wenn ein dort genannter Verwaltungsakt
auf Grund einer Entscheidung in einem verwaltungsgericht-
lichen Streitverfahren erlassen worden ist.

(2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn
der Verein

1. geltend macht, dass der Erlass eines in Absatz 1 Satz 1
genannten Verwaltungsaktes Vorschriften dieses Geset-
zes, Rechtsvorschriften, die auf Grund oder im Rahmen
dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten,
oder anderen Rechtsvorschriften, die bei Erlass des Ver-
waltungsaktes zu beachten und zumindest auch den Be-
langen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu
dienen bestimmt sind, widerspricht,

2. er dadurch in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reich, soweit sich die Anerkennung darauf bezieht, be-
rührt wird und

3. zur Mitwirkung nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 und 3 oder nach
landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 60
Abs. 2 Nr. 5 bis 6 berechtigt war und er sich hierbei in
der Sache geäußert hat oder ihm entgegen § 58 Abs. 1
oder im Rahmen des § 60 Abs. 2 erlassener landesrecht-
licher Regelungen keine Gelegenheit zur Äußerung ge-
geben worden ist.
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(3) Hat der Verein im Verwaltungsverfahren Gelegenheit
zur Äußerung gehabt, ist er im Verfahren über den Rechts-
behelf mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die er im
Verwaltungsverfahren nicht geltend gemacht hat, aber auf
Grund der ihm überlassenen oder von ihm eingesehenen
Unterlagen zum Gegenstand seiner Äußerung hätte machen
können.

(4) Ist der Verwaltungsakt dem Verein nicht bekanntgege-
ben worden, müssen Widerspruch und Klage binnen eines
Jahres erhoben werden, nachdem der Verein von dem Ver-
waltungsakt Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen kön-
nen.

(5) Die Länder können Rechtsbehelfe von Vereinen auch
in anderen Fällen, in denen nach § 60 Abs. 2 die Mitwir-
kung der Vereine vorgesehen ist, zulassen. Die Länder kön-
nen weitere Vorschriften über das Verfahren erlassen.

Abschnitt 8
Ergänzende Vorschriften

§ 62
Befreiungen

(1) Von den Verboten des § 42 und den Vorschriften einer
Rechtsverordnung auf Grund des § 52 Abs. 7 kann auf An-
trag Befreiung gewährt werden, wenn

1. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und
die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft führen würde oder

2. überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung
erfordern

und die Artikel 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG
oder die Artikel 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG
nicht entgegenstehen. Die Länder können Bestimmungen
über die Erteilung von Befreiungen von landesrechtlichen
Geboten und Verboten treffen.

(2) Die Befreiung wird von den für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständigen Behörden und, im Falle des
Verbringens aus Drittländern, vom Bundesamt für Natur-
schutz gewährt.

§ 63
Funktionssicherung

Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege ist auf Flächen, die ausschließlich oder überwiegend
Zwecken

1. der Verteidigung, einschließlich der Erfüllung internatio-
naler Verpflichtungen und des Schutzes der Zivilbevöl-
kerung,

2. des Bundesgrenzschutzes,

3. des öffentlichen Verkehrs als wichtige öffentliche Ver-
kehrswege,

4. der See- oder Binnenschifffahrt,

5. der Versorgung, einschließlich der hierfür als schutzbe-
dürftig erklärten Gebiete, und der Entsorgung,

6. des Schutzes vor Überflutung oder Hochwasser oder

7. der Fernmeldeversorgung

dienen oder in einem verbindlichen Plan für die genannten
Zwecke ausgewiesen sind, die bestimmungsgemäße Nut-
zung zu gewährleisten. Die Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege sind zu berücksichtigen.

§ 64
Durchführung gemeinschaftsrechtlicher

oder internationaler Vorschriften

(1) Rechtsverordnungen nach § 52 können auch zur
Durchführung von Rechtsakten des Rates oder der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiete des
Artenschutzes oder zur Erfüllung von internationalen Arten-
schutzübereinkommen erlassen werden.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates Verweisungen auf Vor-
schriften in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften
in diesem Gesetz oder in Rechtsverordnungen auf Grund
des § 52 zu ändern, soweit Änderungen dieser Rechtsakte es
erfordern.

Abschnitt 9
Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 65
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

1. entgegen § 42 Abs. 1 Nr. 1 wild lebenden Tieren nach-
stellt, sie fängt, verletzt oder tötet oder ihre Entwick-
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten
der Natur entnimmt, beschädigt oder zerstört,

2. entgegen § 42 Abs. 1 Nr. 2 wild lebende Pflanzen, ihre
Teile oder Entwicklungsformen abschneidet, abpflückt,
aus- oder abreißt, ausgräbt, beschädigt oder vernichtet
oder

3. entgegen § 42 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung
mit Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder 2, Nr. 2 in Verbindung mit
einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 4, ein Tier, eine
Pflanze oder eine Ware verkauft, kauft, zum Verkauf
oder Kauf anbietet, zum Verkauf vorrätig hält oder be-
fördert, zu kommerziellen Zwecken erwirbt, zur Schau
stellt oder sonst verwendet.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

1. einer Rechtsverordnung nach

a) § 45 Abs. 2,

b) § 52 Abs. 5 oder

c) § 52 Abs. 6 Satz 1 oder § 52 Abs. 7,

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die
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Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist,

2. entgegen § 42 Abs. 1 Nr. 3 wild lebende Tiere stört,

3. entgegen § 42 Abs. 1 Nr. 4 Standorte beeinträchtigt oder
zerstört,

4. entgegen § 42 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung
mit Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder 2, Nr. 2 in Verbindung mit
einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 4, ein Tier, eine
Pflanze oder eine Ware in Besitz oder Gewahrsam
nimmt, in Besitz oder Gewahrsam hat oder be- oder ver-
arbeitet,

5. entgegen § 46 Abs. 1 ein Tier oder eine Pflanze nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig zur Ein- oder Ausfuhr
anmeldet oder nicht oder nicht rechtzeitig vorführt,

6. entgegen § 46 Abs. 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

7. entgegen § 50 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder

8. entgegen § 50 Abs. 2 Satz 2 beauftragte Personen nicht
unterstützt oder geschäftliche Unterlagen nicht, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung
(EG) Nr. 338/97 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrläs-
sig

1. entgegen Artikel 4 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder
Artikel 5 Abs. 1 oder 4 Satz 1 ein Exemplar einer dort
genannten Art einführt, ausführt oder wiederausführt,

2. entgegen Artikel 4 Abs. 3 oder 4 eine Einfuhrmeldung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig vorlegt,

3. entgegen Artikel 8 Abs. 1, auch in Verbindung mit
Abs. 5, ein Exemplar einer dort genannten Art kauft,
zum Kauf anbietet, zu kommerziellen Zwecken erwirbt,
zur Schau stellt oder verwendet oder ein Exemplar ver-
kauft oder zu Verkaufszwecken vorrätig hält, anbietet
oder befördert oder

4. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 11 Abs. 3
Satz 1 zuwiderhandelt.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung
(EWG) Nr. 3254/91 verstößt, indem er vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen Artikel 2 ein Tellereisen verwendet oder

2. entgegen Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 einen Pelz einer dort
genannten Tierart oder eine dort genannte Ware in die
Gemeinschaft verbringt.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 1, des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 4, des
Absatzes 3 Nr. 1 und 3 und des Absatzes 4 mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit
einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

(6) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1. das Bundesamt für Naturschutz in den Fällen

a) des Absatzes 1 Nr. 3, des Absatzes 2 Nr. 4 und des
Absatzes 3 Nr. 3 bei Handlungen im Zusammenhang
mit der Einfuhr in die oder der Ausfuhr aus der Ge-
meinschaft,

b) des Absatzes 2 Nr. 7 bei Verletzungen der Auskunfts-
pflicht gegenüber dem Bundesamt,

c) des Absatzes 2 Nr. 8 und des Absatzes 3 Nr. 4 bei
Maßnahmen des Bundesamts,

d) des Absatzes 3 Nr. 1 und des Absatzes 4 Nr. 2,

2. das zuständige Hauptzollamt in den Fällen des Absatzes 2
Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 5 und des Absatzes 3 Nr. 2,

3. in allen übrigen Fällen die nach Landesrecht zuständige
Behörde.

§ 66
Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer eine in § 65 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1
oder 3 oder Abs. 4 bezeichnete vorsätzliche Handlung ge-
werbs- oder gewohnheitsmäßig begeht.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer eine in § 65 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1
oder 3 oder Abs. 4 bezeichnete vorsätzliche Handlung be-
geht, die sich auf Tiere oder Pflanzen einer streng geschütz-
ten Art bezieht.

(3) Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Tat gewerbs-
oder gewohnheitsmäßig begeht, wird mit Freiheitsstrafe von
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 fahr-
lässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen.

§ 67
Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 65 oder eine Straftat
nach § 66 begangen worden, so können

1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ord-
nungswidrigkeit bezieht, und

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung
gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten und § 74a des Strafgesetzbuches sind anzuwen-
den.

§ 68
Befugnisse der Zollbehörden

Die zuständigen Verwaltungsbehörden und die Staatsan-
waltschaft können bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
nach diesem Gesetz, die im Zusammenhang mit der Ein-
oder Ausfuhr von Tieren und Pflanzen begangen werden,
Ermittlungen (§ 161 Satz 1 der Strafprozessordnung) auch
durch die Hauptzollämter oder die Zollfahndungsämter vor-
nehmen lassen. § 37 Abs. 2 bis 5 des Außenwirtschaftsge-
setzes gilt entsprechend.
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Abschnitt 10
Übergangsbestimmungen

§ 69
Übergangsvorschrift

(1) Abweichend von § 11 gelten bis zum 8. Mai 2003
§ 33 Abs. 5, § 34 und § 35 Satz 1 Nr. 2 unmittelbar. Soweit
ein Land vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist hinsicht-
lich der dort genannten Vorschriften Regelungen zur Erfül-
lung der sich aus Artikel 75 Abs. 3 des Grundgesetzes erge-
benden Pflicht erlässt, tritt Satz 1 mit Inkrafttreten der
jeweiligen landesgesetzlichen Regelung außer Kraft. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit ein Land bereits vor In-
krafttreten dieses Gesetzes entsprechende Regelungen erlas-
sen hat.

(2) Auf Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Bezug
auf Tiere oder Pflanzen einer der Verordnung (EWG)
Nr. 3626/82 unterliegenden besonders geschützten Art, die
vor dem 1. Juni 1997 begangen worden sind, finden die
§§ 30 und 30a in der bis zum 8. Mai 1998 geltenden Fas-
sung Anwendung. § 4 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten und § 2 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs finden in-
soweit keine Anwendung.

(3) § 58 gilt für die Mitwirkung von Vereinen in Verwal-
tungsverfahren, die nach dem ... [Einsetzen: Tag vor dem
Inkrafttreten des BNatSchGNeuregG] begonnen worden
sind. Vor dem [Einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des
BNatSchGNeuregG] begonnene Verwaltungsverfahren sind
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum ...
[Einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des BNatSchGNeu-
regG] geltenden Fassung zu Ende zu führen.

(4) § 59 gilt für Verfahren auf Anerkennung von Vereinen
durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, die nach dem ... [Einsetzen: Tag vor dem
Inkrafttreten des BNatSchGNeuregG] begonnen worden
sind. Vor dem ... [Einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des
BNatSchGNeuregG] begonnene Verwaltungsverfahren sind
nach § 59 zu Ende zu führen.

(5) § 61 gilt für

1. Verwaltungsakte, für die nach dem ... [Einsetzen: Tag
vor dem Inkrafttreten des BNatSchGNeuregG] ein An-
trag gestellt wird sowie

2. für nach dem 1. Juli 2000 erlassene Verwaltungsakte, so-
fern diese noch nicht bestandskräftig sind und im vor-
ausgegangenen Verwaltungsverfahren eine Mitwirkung
der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit oder von den Ländern anerkann-
ten Vereine gesetzlich vorgeschrieben war.

(6) Absatz 5 und die §§ 58 und 61 gelten entsprechend
für Vereine, die nach § 29 der bis zum ... [Einsetzen: Tag
vor dem Inkrafttreten des BNatSchGNeuregG] geltenden
Fassung des Bundesnaturschutzgesetzes vom Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit an-
erkannt worden sind.

(7) Für von den Ländern nach § 29 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in der bis zum ... [Einsetzen: Tag vor dem
Inkrafttreten des BNatSchGNeuregG] geltenden Fassung
anerkannte Vereine gelten Absatz 5 und § 61 bis zum ...
[Einsetzen: Letzter Tag der sich aus § 71 ergebenden Frist]

entsprechend, soweit die Vereine auf Grund von § 29 Abs. 1
Nr. 3 und 4 des bis zum ... [Einsetzen: Tag vor dem Inkraft-
treten des BNatSchGNeuregG] geltenden Bundesnatur-
schutzgesetzes oder auf Grund von landesrechtlichen Rege-
lungen im Rahmen des § 60 Abs. 2 Nr. 5 und 6 zur Mitwir-
kung befugt sind. Für Verwaltungsakte, die auf Verwal-
tungsverfahren beruhen, die vor dem ... [Einsetzen: Tag vor
dem Inkrafttreten des BNatSchGNeuregG] begonnen wor-
den und nicht in § 61 Abs. 1 aufgeführt sind, gelten die bis
zu diesem Tag geltenden landesrechtlichen Regelungen
über die Rechtsbehelfe von Vereinen fort. Soweit die Län-
der vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist Regelungen zur
Umsetzung des § 60 Abs. 2 Nr. 5 und 6 zur Erfüllung der
sich aus Artikel 75 Abs. 3 des Grundgesetzes ergebenden
Pflicht erlassen, treten Satz 1 und 2 mit Inkrafttreten der je-
weiligen landesrechtlichen Regelungen außer Kraft.

§ 70
Fortgelten bisherigen Rechts

(1) Solange die Länder im Rahmen des § 60 noch keine
Vorschriften zur Erfüllung der sich aus § 75 Abs. 3 des
Grundgesetzes ergebenden Pflicht erlassen haben, ist für
von den Ländern anerkannte oder anzuerkennende Vereine
§ 29 in der bis zum ... [Einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten
des BNatSchGNeuReg] geltenden Fassung, bis zum ... [Ein-
setzen: Letzter Tag der sich aus § 71 ergebenden Frist] wei-
ter anzuwenden.

(2) Soweit ein Land vor Ablauf der in Absatz 1 genann-
ten Frist im Rahmen des § 60 Vorschriften zur Erfüllung der
sich aus Artikel 75 Abs. 3 des Grundgesetzes ergebenden
Frist erlässt, tritt § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der
in Absatz 1 genannten Fassung mit Inkrafttreten der jeweili-
gen landesgesetzlichen Regelung außer Kraft.

§ 71
Anpassung des Landesrechts

Die Verpflichtung der Länder gemäß Artikel 75 Abs. 3
des Grundgesetzes ist für die §§ 32 bis 35 sowie für § 37
Abs. 2 und 3 bis zum 8. Mai 2003 und im Übrigen innerhalb
von drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu
erfüllen.

Artikel 2
Änderung der Seeanlagenverordnung

Die Verordnung über Anlagen seewärts der Begrenzung
des deutschen Küstenmeeres vom 23. Januar 1997 (BGBl. I
S. 57) wird wie folgt geändert:

1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a
Umweltverträglichkeitsprüfung

Für Vorhaben, die nach § 2 einer Genehmigung bedür-
fen und zugleich Vorhaben im Sinne von § 3 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
sind, ist eine Prüfung der Umweltverträglichkeit nach
diesem Gesetz durchzuführen. Bei der Anwendung der
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes nach
§ 9 Abs. 1 Satz 2 UVPG tritt an die Stelle der Gemeinde
die Genehmigungsbehörde. Auf die Auslegung der Un-
terlagen nach § 6 UVPG ist durch amtliche Bekanntma-
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chung im Verkündungsblatt der Genehmigungsbehörde
und durch Veröffentlichung in zwei überregionalen Ta-
geszeitungen hinzuweisen.“

2. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3
Versagen der Genehmigung

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt oder
die Meeresumwelt gefährdet wird, ohne dass dies durch
eine Befristung, durch Bedingungen oder Auflagen ver-
hütet oder ausgeglichen werden kann. Ein Versagungs-
grund liegt insbesondere dann vor, wenn

1. der Betrieb oder die Wirkung von Schifffahrtsanla-
gen und -zeichen,

2. die Benutzung der Schifffahrtswege oder des Luft-
raumes oder die Schifffahrt

beeinträchtigt würden,

3. eine Verschmutzung der Meeresumwelt im Sinne des
Artikels 1 Abs. 1 Nr. 4 des Seerechtsübereinkommen
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
(BGBl. 1994 II S. 1798) zu besorgen ist oder

4. der Vogelzug gefährdet wird.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn
keine Versagungsgründe im Sinne des Satzes 1 vorlie-
gen.“

3. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

„§ 3a
Besondere Eignungsgebiete

für Windkraftanlagen

(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen legt im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, unter Beteiligung der anderen fachlich betroffe-
nen Bundesministerien, unter Einbeziehung der Öffent-
lichkeit und nach Anhörung der Länder besondere Eig-
nungsgebiete für Windkraftanlagen fest. Das
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen kann die Befugnisse nach Satz 1 auf eine nachge-
ordnete Behörde seines Geschäftbereichs übertragen.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit kann die Befugnisse nach Satz 1 auf
das Bundesamt für Naturschutz übertragen. Die Festle-
gung eines besonderen Eignungsgebietes ist nur zuläs-
sig, wenn der Wahl von Standorten für Windkraftanla-
gen in dem betreffenden Gebiet keine Versagungsgründe
im Sinne des § 3 und keine Schutzgebietsausweisungen
nach Maßgabe von § 38 des Bundesnaturschutzgesetzes
entgegenstehen. Die besonderen Eignungsgebiete wer-
den nach dem Stand der vorhandenen Erfahrungen und
wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere auch im
Hinblick auf nach § 38 des Bundesnaturschutzgesetzes
auszuweisende Gebiete, festgelegt und fortgeschrieben.
Die besonderen Eignungsgebiete sind durch Veröffentli-
chung im Gemeinsamen Ministerialblatt und in zwei
überregionalen Zeitungen bekannt zu machen und wer-
den im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführt.

(2) Die Festlegung eines besonderen Eignungsgebie-
tes nach Absatz 1 hat im Genehmigungsverfahren im
Hinblick auf die Wahl des Standortes von Anlagen die
Wirkung eines Sachverständigengutachtens. Die Anfor-
derungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung von
Vorhaben gemäß § 2a bleiben unberührt.“

4. § 5 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Genehmigung setzt einen schriftlichen An-
trag voraus. Dem Antrag ist eine Darstellung der Anlage
und ihres Betriebs einschließlich der Sicherheits- und
Vorsorgemaßnahmen mit Zeichnungen, Erläuterungen
und Plänen beizufügen. Reichen diese Unterlagen für die
Prüfung nicht aus, so hat sie der Antragsteller auf Ver-
langen der Genehmigungsbehörde innerhalb einer ange-
messenen Frist zu ergänzen; anderenfalls verfällt der
Antrag. Liegen mehrere Anträge für den gleichen Stand-
ort oder benachbarte Standorte vor, so ist über den An-
trag zuerst zu entscheiden, der zuerst genehmigungs-
fähig ist (Prioritätsprinzip).“

Artikel 3
Änderung weiterer Rechtsvorschriften

(1) In § 4 Abs. 6 und § 5 der Klärschlammverordnung
vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912) wird jeweils die An-
gabe „§ 20c“ durch die Angabe „§ 30“ ersetzt.

(2) In § 52 Abs. 2b Satz 2 des Bundesberggesetzes vom
13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778) geän-
dert worden ist, wird die Angabe „§ 8 Abs. 10“ durch die
Angabe „§ 20 Abs. 5“ ersetzt.

(3) In § 1b Abs. 1 Satz 3 der Atomrechtlichen Verfah-
rensverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. Februar 1995 (BGBl. I S. 180) werden die Worte „nach
§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannte Verbände“
durch die Worte „nach § 59 und nach Vorschriften im Rah-
men des § 60 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannte
Vereine“ ersetzt.

(4) In § 39 Abs. 1 Nr. 1 des Pflanzenschutzgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I
S. 971, 1527, 3512) wird die Angabe „§ 20a Abs. 1 Nr. 7“
durch die Angabe „§ 10 Abs. 2 Nr. 10“ ersetzt.

(5) In § 4 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung
vom 10. November 1992 (BGBl. I S. 1887), die zuletzt
durch Artikel 3 Nr. 8 der Verordnung vom 27. Oktober 1999
(BGBl. I S. 2070) geändert worden ist, wird die Angabe
„§ 20c“ durch die Angabe „§ 30“ ersetzt.

(6) In Artikel 2 Satz 1 des Gesetzes zu dem Abkommen
vom 31. März 1992 zur Erhaltung der Kleinwale in der
Nord- und Ostsee vom 21. Juli 1993 (BGBl. 1993 II
S. 1113), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
6. August 1993 (BGBl. I S. 1458) geändert worden ist, wer-
den die Angabe „§ 20g Abs. 6 Satz 1“ durch die Angabe
„§ 43 Abs. 8“ und die Angabe „§ 20f Abs. 1 Nr. 1“ durch
die Angabe „§ 42 Abs. 1 Nr. 1“ ersetzt.

(7) In § 5 Satz 3 des Bundeswasserstraßengesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1990
(BGBl. I S. 1818), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778) geändert worden ist,
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wird die Angabe „§§ 13 und 14“ durch die Angabe „§§ 23
und 24“ ersetzt.

(8) In § 13 der Bundesartenschutzverordnung vom
14. Oktober 1999 (BGBl. I S. 1955, ber. BGBl. I S. 2073),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2843) wird die Angabe § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe a“ durch die Angabe „§ 65 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c“
ersetzt.

(9) Die Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 5. September 2001 (BGBl. I S. 2350), wird wie folgt
geändert:

1. In Nummer 2.3.1 wird die Angabe „§ 19a Abs. 4“ durch
die Angabe „§ 10 Abs. 5 Nr. 1“ ersetzt.

2. In Nummer 2.3.2 wird die Angabe „§ 13“ durch die An-
gabe „§ 23“ und die Angabe „dem Buchstaben a“ durch
die Angabe „Nummer 2.3.1“ ersetzt.

3. In Nummer 2.3.3 wird die Angabe „§ 14“ durch die An-
gabe „§ 24“ und die Angabe „dem Buchstaben a“ durch
die Angabe „Nummer 2.3.1“ersetzt.

4. In Nummer 2.3.4 wird die Angabe „§§ 14a und 15“
durch die Angabe „§§ 25 und 26“ ersetzt.

5. In Nummer 2.3.5 wird die Angabe „§ 20c“ durch die
Angabe „§ 30“ ersetzt.

Artikel 4
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 2 und 3 beruhenden Teile der dort
geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der je-
weils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverord-
nung geändert werden.

Artikel 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft; gleichzeitig tritt das Bundesnaturschutzgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1998
(BGBl. I S. 2994) außer Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes treten Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 30. April 1998
(BGBl. I S. 823) und Artikel 2 des Dritten Gesetzes zur Än-
derung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 26. August
1998 (BGBl. I S. 2481) außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind ge-
wahrt.
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